


1.	 Geltungsbereich und Änderungen

a)	 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) re-
geln das Vertragsverhältnis zwischen dem Therapeuten und der 
Eskamed AG, Basel, im Zusammenhang mit der Registrierung 
des Therapeuten im ErfahrungsMedizinischen Register (EMR). 
Das EMR ist eine Abteilung der Eskamed AG. Der Einfachheit 
halber wird im Folgenden vom EMR gesprochen.

b)	 Die jeweils aktuellen Versionen der Registrierungsbedingungen 
(RB), der Methodenliste (ML), der Fortbildungsordnung (FBO), 
der Gebührenordnung (GO), des Rekursreglements (RR) und der 
für einzelne Methoden geltenden ergänzenden Richtlinien sind in-
tegrierter Bestandteil dieser AGB. Die jeweils aktuellen Versionen 
der AGB und der in dieser Ziff. genannten Dokumente können 
beim EMR bestellt oder auf der EMR-Website (www.emr.ch) ein-
gesehen und heruntergeladen werden. Bei Unklarheiten in den 
übersetzten Versionen aller Dokumente und für rechtliche Fragen 
ist die deutsche Version massgebend.

c)	 Der Therapeut bestätigt mit seiner Unterschrift beim Einreichen 
seines Registrierungsgesuchs und mit jedem Einreichen der Un-
terlagen für die Fortbildungskontrolle, die jeweils aktuellen Versio-
nen der AGB und der in Ziff. 1. b) der AGB genannten Dokumente 
zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiert zu haben.

d)	 Änderungen dieser AGB und der in Ziff. 1. b) der AGB genannten 
Dokumente bleiben vorbehalten. Für die zum Zeitpunkt einer Än-
derung bereits registrierten Therapeuten tritt diese Änderung erst 
für die folgende Registrierungsperiode in Kraft, und zwar ab dem 
Fälligkeitsdatum der Fortbildungskontrolle.

2.	 Allgemeines

a)	 Das EMR überprüft, ob der Therapeut die zum Zeitpunkt des Ein-
reichens des Registrierungsgesuchs geltenden Registrierungsbe-
dingungen erfüllt. Ist dies der Fall, so wird der Therapeut vom 
EMR registriert, ansonsten abgelehnt.

b)	 Der Nachweis, dass der Therapeut alle Registrierungsbedingun-
gen erfüllt, ist vom Therapeuten zu erbringen. Das EMR ist nicht 
verpflichtet, eigene Abklärungen vorzunehmen.

c)	 Die EMR-Registrierung ersetzt keine der behördlichen Bewilligun-
gen, die für die Ausübung einer therapeutischen Tätigkeit und/
oder die Abgabe von Heilmitteln notwendig sein können.

d)	 Das EMR finanziert sich aus den Registrierungsgebühren der 
Therapeuten.

3.	 Versicherer

a)	 Die Versicherer, welche die EMR-Registrierung in irgendeiner 
Form verwenden wollen, erhalten in regelmässigen Abständen 
eine Liste mit den vom EMR registrierten Therapeuten (EMR-
Liste). Jeder Versicherer entscheidet selbst, ob und in welchem 
Umfang er bei der Vergütung von Therapiekosten auf die EMR-
Liste abstellt.

b)	 Durch die Registrierung eines Therapeuten beim EMR und die 

Aufnahme auf die EMR-Liste erwirbt der Therapeut respektive 
sein Klient keinerlei Anspruch auf Vergütung der Therapiekosten 
und/oder der Heilmittel durch die Versicherer. Jeder Versicherer 
entscheidet selbst und unabhängig vom EMR, welche Methoden 
und/oder Heilmittel er vergütet, in welchem Umfang er die Thera-
piekosten und/oder die Heilmittel vergütet und ob er die Vergütung 
von der EMR-Registrierung und/oder anderen Voraussetzungen 
abhängig macht.

	 Diese Entscheide können vom Versicherer jederzeit geändert 
werden. Erfahrungsgemäss nehmen die Versicherer solche Än-
derungen in der Regel zum Jahreswechsel vor. Dem Therapeuten 
wird daher empfohlen, sich insbesondere zu Beginn jedes Jahres 
bei den Versicherern nach der aktuellen Vergütungspraxis zu er-
kundigen.

c)	 Die Versicherer sind in der Gestaltung ihrer Versicherungsbedin-
gungen und den daraus resultierenden Vergütungen der Thera-
piekosten und/oder der Heilmittel vollständig frei. Zusätzlich zu 
den bereits genannten sollte der Therapeut insbesondere folgen-
de Einschränkungen beachten:

- 	 Zahlreiche Versicherer vergüten nur Therapien mit einem ein-
zelnen Klienten pro Sitzung. Nur bei gewissen Therapieformen 
werden Gruppentherapien von einzelnen Versicherern vergü-
tet. 

- 	 Zahlreiche Versicherer vergüten nur Behandlungen im Inland. 
Für Behandlungen im Ausland gelten häufig besondere Bedin-
gungen.

- 	 Eventuell leisten die Versicherer nur Vergütungen an Therapeu
ten, die nicht für mehr als eine vom Versicherer festgelegte An-
zahl von Methoden registriert sind.

- 	 Eventuell leisten die Versicherer pro Therapeut nur Vergütun-
gen für eine vom Versicherer festgelegte Anzahl von Metho
den, auch wenn der Therapeut für mehr Methoden registriert 
sein sollte.

d)	 Dem Therapeuten wird empfohlen, seine Klienten auf die unter 
Ziff. 3. a) bis c) und 4. der AGB genannten möglichen Einschrän-
kungen oder Ausschlüsse der Vergütung aufmerksam zu machen, 
damit sich die Klienten vorgängig bei ihrem Versicherer über die 
aktuelle Vergütungspraxis informieren und eine Kostengutspra-
che einholen können. Sämtliche Fragen im Zusammenhang mit 
der Vergütung der Therapiekosten und/oder der Heilmittel sind 
direkt an den jeweiligen Versicherer und nicht an das EMR zu 
richten.

e)	 Mit der Registrierung wird dem Therapeuten aus administrativen 
Gründen zuhanden der Versicherer eine ein-eindeutige Nummer 
zugeteilt.

	 Auch diese Nummer verleiht dem Therapeuten bzw. seinen Klien-
ten keinen Anspruch auf Vergütung seiner Leistungen und/oder 
der Heilmittel, weder im Rahmen der Zusatzversicherungen noch 
im Rahmen der obligatorischen Grundversicherung (Krankenver-
sicherungsgesetz, KVG). Über den Beginn und den Umfang der 
Vergütungen entscheidet jeder Versicherer selbst.
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Für Registrierungsgesuche, die nach dem 1. Januar eingereicht wer-
den, müssen die für das neue Jahr geltenden Reglemente und Formu-
lare verwendet werden.

7.2	 Vollständigkeit und Inhalt der Gesuche

a) 	 Die auf den Formularen des EMR entsprechend gekennzeichne-
ten Felder sind zwingend und vollständig in Blockschrift auszufül-
len. Die angeforderten Formulare/Belege sind vollständig einzu-
reichen. Die Formulare sind dem EMR im Original einzureichen, 
die geforderten Beilagen als Kopien. Unterlagen, die an das EMR 
geschickt wurden, werden nicht retourniert. Der Therapeut ist ver-
pflichtet, von allen eingereichten Unterlagen eine Kopie aufzube-
wahren.

b)	 Registrierungsgesuche und Erneuerungsgesuche anlässlich der 
Fortbildungskontrolle werden vom EMR ausschliesslich aufgrund 
der eingereichten Unterlagen bearbeitet und überprüft. Unvoll-
ständige und/oder formell nicht korrekt gestellte Gesuche werden 
nach einmaliger Aufforderung zur Vervollständigung der Gesuche 
ohne weitere Korrespondenz abgelehnt.

7.3	 Bestätigung des Inhalts des Gesuchs und der Echtheit der 
Unterlagen

a)	 Der Therapeut bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Registrie-
rungsgesuch und auf den Formularen jeder Fortbildungskontrolle 
ausdrücklich, dass 

- 	 alle seine Angaben vollständig und korrekt sind und der Reali-
tät entsprechen;

- 	 alle eingereichten Kopien von Diplomen, Zertifikaten, Ausbil-
dungsnachweisen, Belegen etc. den Originalen entsprechen 
und diese Originale von tatsächlich existierenden Institutionen 
und nicht von Schein-Universitäten, virtuellen Schulen oder 
ähnlichen Institutionen stammen;

- 	 er alle von ihm angegebenen Ausbildungen und Kurse tatsäch-
lich absolviert und die eingereichten Diplome, Zertifikate, Aus-
bildungsnachweise, Belege etc. nicht käuflich erworben hat.

b)	 Macht der Therapeut falsche Angaben oder reicht er fiktive, un-
echte oder gekaufte Dokumente ein, so hat dies die Ablehnung 
des Registrierungsgesuchs bzw. den sofortigen Entzug der EMR-
Registrierung und das Streichen von der EMR-Liste zur Folge. 
Zudem schuldet der Therapeut dem EMR für die entstandenen 
Umtriebe eine Konventionalstrafe von CHF 5’000.--. Das EMR 
behält sich vor, den die Konventionalstrafe übersteigenden Scha-
den geltend zu machen und weitere rechtliche und/oder sonstige 
Schritte (insbesondere Information der Gesundheits- und/oder 
Strafbehörden sowie der Verbände und/oder Versicherer) einzu-
leiten.

c)	 Therapeuten, die gemäss Ziff. 7.3 b) der AGB abgelehnt worden 
sind oder denen die EMR-Registrierung entzogen worden ist, 
können frühestens ein Jahr nach der Ablehnung bzw. dem Entzug 
ein neues Registrierungsgesuch stellen. In schwerwiegenden Fäl-
len kann das EMR diese Frist auf maximal fünf Jahre verlängern.

d)	 Der Therapeut ermächtigt das EMR, sämtliche Angaben und die 
eingereichten Unterlagen zu überprüfen und zu diesem Zweck die 

verschiedenen Institutionen (Schulen, Verbände, Behörden etc.) 
im In- und Ausland zu kontaktieren, um weitere Informationen zu 
den Unterlagen, den Lehrgängen und dem Therapeuten einzu-
holen. Der Therapeut ist verpflichtet, das EMR bei seinen Abklä-
rungen zu den eingereichten Unterlagen tatkräftig zu unterstützen 
und dem EMR alle sachdienlichen Informationen zur Verfügung 
zu stellen.

7.4	 Fremdsprachige Dokumente

a)	 Inhaber fremdsprachiger Diplome (ausser von französischen, 
italienischen und englischen) müssen ihre Diplome und Papiere 
dem EMR auf Deutsch oder Französisch übersetzt und notariell 
beglaubigt vorlegen.

b)	 Dokumente ausländischer Institutionen, die trotz Übersetzung 
vom EMR nicht interpretiert werden können, werden nicht berück-
sichtigt.

7.5	 Vertretungsverbot

a)	 Der Therapeut reicht sein Registrierungsgesuch beim EMR selbst 
und auf dem Postweg ein. Die Vertretung durch einen Dritten ist 
nur mit schriftlicher Vollmacht möglich. Dies gilt für die gesamte 
Kommunikation mit dem EMR.

b)	 Registrierungsgesuche in Gruppen (zum Beispiel durch einen 
Verband oder eine Schule) werden nicht bearbeitet und an den 
Absender zurückgeschickt. Dasselbe gilt für die Bezahlung der 
Gebühren als Sammelzahlung.

c)	 Die Registrierung beim EMR ist persönlich und nicht übertrag- 
oder delegierbar. Die Registrierung gilt ausschliesslich für die vom 
Therapeuten persönlich erbrachten therapeutischen Leistungen.

7.6	 Änderungen der Personalien

Der registrierte Therapeut ist verpflichtet, dem EMR Änderungen sei-
ner Personalien (Name oder Adresse) innert 30 Tagen zu melden. 
Kommt der Therapeut dieser Pflicht nicht nach, so dass das EMR den 
Therapeuten an der zuletzt bekannten Adresse nicht mehr schriftlich 
kontaktieren kann, so ist das EMR berechtigt, dem Therapeuten die 
EMR-Registrierung zu entziehen und seinen Namen von der EMR-
Liste zu streichen.

7.7	 Muster zur Abrechnung gegenüber den Versicherern

Mit der Bestätigung der Registrierung erhält der Therapeut vom EMR 
ein Muster für ein Rechnungsformular. Die Verwendung des Musters 
ist freiwillig. Um die Abrechnung mit den Versicherern zu erleichtern, 
sollten aber auf den Rechnungen des Therapeuten in jedem Fall alle 
im Muster aufgeführten Positionen ersichtlich sein. Dies betrifft ins-
besondere die genaue Bezeichnung der eingesetzten Methode(n), 
die Nummer der Methode gemäss Methodenliste, die ein-eindeutige 
Nummer des Therapeuten sowie die Bezeichnung und die Menge der 
abgegebenen Heilmittel.

7.8	 Fortbildungsordnung

Der Therapeut verpflichtet sich zur jährlichen Fortbildung gemäss der 
Fortbildungsordnung des EMR.
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8.	 Registrierung / provisorische Registrierung / Ab-
lehnung / Entzug / Reaktivierung

8.1	 Registrierung

a)	 Therapeuten, welche die Registrierungsbedingungen erfüllen, 
werden registriert. Die Registrierung gilt für ein Jahr bis zu dem 
auf der Bestätigung der EMR-Registrierung genannten Endda-
tum. Das EMR erneuert die Registrierung jeweils um ein Jahr, 
sofern der Therapeut die Fortbildungspflicht gemäss der Fortbil-
dungsordnung des EMR fristgerecht erfüllt hat und die anderen 
Registrierungsbedingungen des EMR weiterhin erfüllt sind.

b)	 Therapeuten, die beim EMR bereits registriert sind, können sich 
jederzeit für weitere oder andere Methoden registrieren lassen. 
Eine Registrierung weiterer oder anderer Methoden ist möglich, 
sofern der Therapeut die zum Zeitpunkt des Registrierungsge-
suchs für die entsprechenden Methoden jeweils aktuellen Re-
gistrierungsbedingungen erfüllt. Durch die Registrierung weiterer 
oder anderer Methoden wird die ursprüngliche Registrierungspe-
riode des Therapeuten nicht verändert, so dass die Erneuerung 
der Registrierung immer für alle Methoden gleichzeitig fällig wird.

8.2	 Provisorische Registrierung

a)	 Das EMR kann aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise 
einen Therapeuten provisorisch registrieren. Auch der proviso-
risch registrierte Therapeut befindet sich für die Dauer der provi-
sorischen Registrierung auf der EMR-Liste. 

b)	 Die provisorische Registrierung ist immer befristet und mit der 
Auflage verbunden, innerhalb einer vom EMR festgelegten Frist 
einzelne Registrierungsbedingungen zu erfüllen. Ausbildungen, 
die als Erfüllung einer solchen Auflage absolviert werden, müssen 
vollumfänglich den Registrierungsbedingungen entsprechen. Er-
füllt der Therapeut die Auflage nicht oder nicht fristgerecht, so wird 
sein Registrierungsgesuch abgelehnt.

8.3	 Ablehnung der Registrierung

a)	 Erfüllt ein Therapeut die geltenden Registrierungsbedingungen 
nicht oder nur teilweise oder bestehen andere, wichtige Gründe 
wie z.B. der Schutz der Klienten, so lehnt das EMR die Registrie-
rung oder die Erneuerung der Registrierung ab.

b)	 Im Falle der Nicht-Erneuerung der Registrierung erlischt diese 
per dem auf der Bestätigung der EMR-Registrierung genannten 
Enddatum.

8.4	 Entzug der Registrierung

a)	 Das EMR kann einem Therapeuten die Registrierung aus wich-
tigen Gründen (z.B. falsche Angaben, strafbares Verhalten, Be-
schwerden von Klienten oder Versicherern, Gefährdung von Kli-
enten etc.) jederzeit entziehen. In schwerwiegenden Fällen kann 
das EMR einem dagegen gerichteten Rekurs die aufschiebende 
Wirkung entziehen. Bei einem Entzug kann der Therapeut frühes-
tens ein Jahr nach dem Entzug ein neues Registrierungsgesuch 
stellen. In schwerwiegenden Fällen kann das EMR diese Frist auf 
maximal fünf Jahre verlängern.

b)	 Das EMR kann einem Therapeuten die Registrierung nachträglich 

auch entziehen, wenn bei der Beurteilung der Unterlagen durch 
das EMR offensichtlich eine Fehlbeurteilung stattgefunden hat.

c)	 Ein Entzug der Registrierung wird dem Therapeuten schriftlich 
und eingeschrieben unter Angabe der Gründe mitgeteilt.

d)	 Im Falle des Entzugs der Registrierung erlischt diese per Datum 
des Entzugs.

8.5	 Reaktivierung der Registrierung

a)	 Ein Therapeut, der beim EMR registriert war, kann die Registrie-
rung während maximal zwölf Monaten nach Ablauf der Regist-
rierungsperiode (Enddatum auf der Bestätigung der EMR-Regis-
trierung) für die gleichen Methoden reaktivieren lassen, indem 
er schriftlich um Reaktivierung der Registrierung nachsucht. Der 
Therapeut erhält die relevanten Unterlagen zum Nachweis der 
Ausbildung bzw. Fortbildung zugeschickt und die entsprechen-
den Gebühren gemäss Gebührenordnung in Rechnung gestellt. 
Die Registrierung des Therapeuten wird reaktiviert, wenn er alle 
ausstehenden Gebühren bezahlt sowie alle notwendigen Aus-
bildungen bzw. Fortbildungsstunden absolviert hat und die zum 
Zeitpunkt der Reaktivierung geltenden Geschäftsbedingungen 
und Reglemente des EMR vorbehaltlos akzeptiert.

b)	 Nach Ablauf der 12 Monate muss jeder Therapeut ein neues Re-
gistrierungsgesuch stellen und alle zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Registrierungsbedingungen erfüllen.

c)	 Eine Reaktivierung ist ausgeschlossen, wenn die Registrierung 
entzogen wurde.

9.	 Freiwillige Rekursmöglichkeit

a)	 Das EMR prüft die Registrierungsgesuche sorgfältig und nach 
bestem Wissen und Gewissen. Damit der Therapeut einen ableh-
nenden Entscheid des EMR durch weitere Fachleute überprüfen 
lassen kann, stellt das EMR dem Therapeuten freiwillig ein für den 
Therapeuten fakultatives Rekursverfahren zur Verfügung.

b)	 Will ein Therapeut von der Möglichkeit des Rekurses Gebrauch 
machen, so hat er gegen den ablehnenden Entscheid des EMR 
innert 30 Tagen ab Erhalt schriftlich einen Rekurs einzureichen. 
Erste Rekursinstanz ist die Task-Force des EMR, zweite Rekurs-
instanz ist der Fachbeirat des EMR. Für das Verfahren vor beiden 
Rekursinstanzen ist das Rekursreglement massgebend.

c)	 Das Rekursverfahren ist freiwillig.

10.	Gebühren und Kosten

a)	 Die Gebühren für die Bearbeitung des Registrierungsgesuchs 
und für die Fortbildungskontrolle sind in der Gebührenordnung 
des EMR festgehalten.

b)	 Der Therapeut ist verpflichtet, die Gebühren gemäss Gebühren-
ordnung zu bezahlen. Das EMR kann die Registrierung oder de-
ren Erneuerung ablehnen, sofern der Therapeut nicht sämtliche in 
Rechnung gestellten Gebühren fristgerecht bezahlt hat.

c)	 Bezahlte Gebühren werden vom EMR nicht zurückerstattet, auch 
wenn die Registrierung abgelehnt, nicht erneuert oder nachträg-
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lich entzogen wird, es sei denn, die Registrierung wird entzogen, 
weil dem EMR offensichtlich eine Fehlbeurteilung unterlaufen ist.

d)	 Kosten, die mit dem Einreichen des Registrierungsgesuchs oder 
der Unterlagen zur Fortbildungskontrolle verbunden sind (z.B. 
Beschaffen von Zeugnissen, Strafregisterauszug etc.), trägt der 
Therapeut selbst.

11.	Datenschutz

a)	 Die Daten des Therapeuten werden vom EMR gespeichert. Das 
EMR verpflichtet sich, die Daten des Therapeuten vor unberech-
tigtem Zugriff angemessen zu schützen. Das EMR ist berechtigt, 
die für die EMR-Registrierung relevanten Daten (Name, Adresse, 
Kontaktdaten, registrierte Methode(n), Beginn der Registrierung 
pro Methode) zu veröffentlichen.

b)	 Das EMR stellt den Versicherern und den Behörden, die in ir-
gendeiner Form die EMR-Registrierung verwenden, die dafür not-
wendigen Daten des Therapeuten zur Verfügung. Der Therapeut 
stimmt der Weitergabe aller seiner Daten an die Versicherer, an 
die Verbände der Versicherer, an Unternehmen, die gegenüber 
den Versicherern entsprechende Dienstleistungen erbringen, 
und an die Behörden mit seiner Unterschrift auf dem Registrie-
rungsgesuch und auf den Unterlagen zur Fortbildungskontrolle 
ausdrücklich zu. Der Therapeut nimmt zur Kenntnis, dass die Ver-
sicherer, deren Verbände und die Behörden diese Informationen 
unter Umständen veröffentlichen.

c)	 Das EMR ist berechtigt, Behörden, Versicherer, Patientenorga-
nisationen und/oder Verbände zu informieren, sofern das EMR 
Kenntnis von Tatsachen erhält, die darauf hindeuten, dass der 
Therapeut die Gesundheit seiner Klienten gefährden könnte.

d)	 Das EMR verpflichtet sich, die Daten des Therapeuten nicht ohne 
dessen vorgängig eingeholte Zustimmung an andere Dritte her-
auszugeben.

12.	Haftung

Das EMR prüft die eingereichten Registrierungsgesuche und Unter-
lagen zur Fortbildungskontrolle sorgfältig und nach bestem Wissen 
und Gewissen. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ist jegliche 
vertragliche und ausservertragliche Haftung des EMR wegbedungen. 
Das EMR haftet insbesondere nicht für allfällige direkte oder indirek-
te Schäden, die auf eine Ablehnung, einen Entzug oder eine Nicht
erneuerung einer Registrierung zurückzuführen sind.

13.	Dauer des Vertragsverhältnisses

a)	 Das Vertragsverhältnis zwischen dem Therapeuten und dem EMR 
endet ohne Kündigung per Datum der Ablehnung des Registrie-
rungsgesuchs, der Ablehnung der Erneuerung der Registrierung 
oder des Entzugs der Registrierung.

b)	 Das EMR und der Therapeut können das Vertragsverhältnis un-
ter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten per Ende eines Monats 
kündigen. Auch im Falle der Kündigung werden bereits bezahlte 
Gebühren vom EMR nicht zurückerstattet.

14.	Werbung mit der EMR-Registrierung

a)	 So lange der Therapeut beim EMR registriert ist, darf er mit der 
EMR-Registrierung werben, wobei der Therapeut darauf zu achten 
hat, dass alle seine Werbeaussagen im Zusammenhang mit der 
EMR-Registrierung korrekt sind und sich nur auf jene Methoden 
beziehen, für die er über eine gültige EMR-Registrierung verfügt. 
Das EMR kann Vorschriften zur Verwendung der Bezeichnungen 
«EMR» bzw. «EMR-Registrierung» in der Werbung erlassen, die 
vom Therapeuten einzuhalten sind.

b)	 Ab Datum der Beendigung, der Nichterneuerung, des Entzugs 
oder der Kündigung der EMR-Registrierung ist der Therapeut 
nicht mehr berechtigt, die Bezeichnungen «EMR» bzw. «EMR-
Registrierung» in irgendeiner Form zu verwenden und der The-
rapeut ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen sämtliche entspre-
chenden Hinweise zu entfernen (z.B. in den Praxisräumen, auf 
seiner Website, auf dem Briefpapier etc.).

15.	Verschiedenes

a)	 Für An- oder Rückfragen ist die Hotline zu benützen. Der Kor-
respondenzweg bleibt komplizierten Problemen und Rekursen 
vorbehalten.

b)	 Das EMR hat das Recht, mit Behörden, Verbänden, Schulen 
oder geeigneten Dritten bezüglich des Registrierungsverfahrens 
zusammenzuarbeiten und die entsprechenden Aufgaben zu de-
legieren. Das EMR ist in diesen Fällen dafür besorgt, dass die 
Qualität der delegierten Leistung den Anforderungen des EMR 
entspricht.

c)	 Das offizielle Informationsorgan des EMR ist die Website des 
EMR (www.emr.ch). Sämtliche der dort publizierten Bekanntma-
chungen sind verbindlich.

d)	 Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 
zwischen dem Therapeuten und dem EMR bzw. der Eskamed 
AG ist Basel-Stadt.

16.	Inkrafttreten

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 1. Januar 2012 
in Kraft.

November 2011



Registrierungsbedingungen des EMR

1.	 Allgemeines

Die vorliegenden Registrierungsbedingungen (RB) sind ein integrier-
ter Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Er-
fahrungsMedizinischen Registers (EMR). Das EMR ist eine Abteilung 
der Eskamed AG.

Den Nachweis, dass der Therapeut alle RB erfüllt, ist vom Thera-
peuten zu erbringen. Der Therapeut hat insbesondere zu belegen, 
dass die von ihm absolvierte Ausbildung diesen RB vollumfänglich 
entspricht. Das EMR ist nicht verpflichtet, dazu eigene Abklärungen 
vorzunehmen.

2.	 Registrierbare Methoden

Die Methoden, die ein Therapeut beim EMR registrieren möchte, müs-
sen explizit und im genauen Wortlaut auf der Methodenliste des EMR 
aufgeführt sein. Eine Registrierung für «ähnliche» Methoden ist nicht 
möglich.

Eine Registrierung für einen Teilbereich einer Methode (sogenannte 
«Auskopplung») ist nicht möglich.

3.	 Registrierbare Tätigkeit

Die Registrierung beim EMR ist nur möglich, sofern die registrierbare 
Methode im Rahmen einer therapeutischen Tätigkeit praktiziert wird.

Eine therapeutische Tätigkeit umfasst:
- 	 Konsultation mit Anamnese;
- 	 Befunderhebung;
- 	 Anwendung eines therapeutischen Konzeptes zur Behandlung ge-

mäss Befund;
- 	 Führen einer detaillierten Klientendokumentation (gemäss Ziff. 10. 

der RB).

Weiter setzt eine therapeutische Tätigkeit voraus, dass die Konsulta-
tion und die Anwendung der Methode durch den Therapeuten selbst 
erfolgt. Die alleinige Anwendung einer durch ein Gerät ausgeführten 
Therapie (sogenannte apparative Methode) oder die alleinige Abgabe 
von Heilmitteln (z.B. in einer Apotheke oder Drogerie) gilt nicht als 
therapeutische Tätigkeit, auch wenn dabei ein Beratungsgespräch 
geführt wird.

4.	 Ausbildungsnachweis 

Akzeptiert werden nur Lehrgänge qualifizierter Schulen. Als solche 
gelten ausschliesslich professionelle Schulen, die den Nachweis 
erbringen, dass sie in fachlicher, personeller, organisatorischer und 
infrastruktureller Hinsicht in der Lage sind, Therapeuten umfassend 
auszubilden.

Jeder Lehrgang muss an einer vom Therapeuten unabhängigen Aus-
bildungsinstitution absolviert werden. Lehrgänge an Institutionen, an 
denen der Therapeut eine leitende Funktion (wie z.B. Schulleitung, 
Verwaltungsrat) innehat, können nicht akzeptiert werden.

Lehrgänge von Privatpersonen können nicht akzeptiert werden.

4.1	 Erfahrungsmedizinischer Ausbildungsnachweis (EM)

a)	 Für die erfahrungsmedizinische Ausbildung wird die in der Metho-
denliste genannte Zahl an Lernstunden verlangt (siehe Spalte EM 
der Methodenliste).

b)	 Die Lehrinhalte müssen dem klassischen Verständnis der Metho-
de entsprechen.

4.2	 Schulmedizinischer Ausbildungsnachweis (SM)

a)	 Für die schulmedizinische Ausbildung wird die in der Methoden-
liste genannte Zahl an Lernstunden verlangt (siehe Spalte SM der 
Methodenliste).

b)	 Eine abgeschlossene medizinische oder paramedizinische Ausbil-
dung (der sogenannten reglementierten Berufe im Gesundheits-
wesen) wird pauschal maximal für die im Registrierungsgesuch 
genannte Zahl an Lernstunden akzeptiert (vgl. abschliessende 
Auflistung gem. Anhang 1 der Methodenliste).

c)	 Die schulmedizinische Ausbildung muss allgemeiner Natur sein, 
den gesamten Menschen beinhalten und die folgenden Fächer 
mit entsprechenden Lehrinhalten in angemessenem Umfang ab-
decken: 
-	 Anatomie;
-	 Physiologie;
-	 Pathologie;
-	 Hygiene;
-	 Notfallmassnahmen;
-	 Medizinische Anamnese und Diagnostik;
-	 Psychologie (inkl. Gesprächsführung mit Patienten) und Psychoso-

matik.

4.3 	Gemeinsame Bestimmungen für den erfahrungsmedizini­
schen und schulmedizinischen Ausbildungsnachweis (EM 
und SM)

4.3.1 Allgemeine Anforderungen
Jeder Lehrgang (EM und SM) muss alle der folgenden Kriterien er-
füllen:

a)	 Jeder Lehrgang muss im Sinne einer Gesamtausbildung mindes-
tens die gemäss Methodenliste verlangten erfahrungsmedizini-
schen und schulmedizinischen Lernstunden umfassen.

b)	 Mit den in der Methodenliste jeweils angegebenen Lernstunden 
sind die – unter direkter Anleitung einer dafür qualifizierten Lehr
person – begleiteten und kontrollierten Präsenzzeiten im Rahmen 
des Lehrgangs gemeint, wobei eine Lernstunde 60 Minuten ent-
spricht. Klientenarbeit, Fernunterricht, Hausaufgaben, Selbststu-
dium, Vorbereitung, Verfassung schriftlicher Arbeiten und Wieder-
holungen des gleichen Stoffs gelten nicht als Lernstunden.

c)	 Die Lehrziele jedes Lehrgangs müssen auf die therapeutische 
Tätigkeit ausgerichtet sein.

d)	 Jeder Lehrgang muss eine planmässige Anordnung der notwendi
gen Lehrstoffe umfassen. Diese müssen aufeinander abgestimmt 
sein und aufeinander aufbauen. Ist ein Lehrgang aus verschie-
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denen Teilen zusammengesetzt (z.B. Module), so müssen die 
Teile aufeinander abgestimmt sein und in ihrer Gesamtheit einen 
zusammenhängenden und konsistenten Lehrgang ergeben.

e)	 Jeder Lehrgang muss eine homogene Einheit bilden und in der Regel 
an ein und derselben Schule begonnen und abgeschlossen werden.

f)	 Jeder Lehrgang muss am Ende mit einer Prüfung abgeschlossen 
werden, die alle Lehrinhalte des Lehrgangs umfasst. Die Prüfung 
muss an der Schule absolviert werden, an welcher der Therapeut 
den Lehrgang besucht hat oder an einer Schule, die für die ent-
sprechende Methode einen Lehrgang anbietet, der den Registrie-
rungsbedingungen des EMR vollumfänglich entspricht.

4.3.2 Nachweis, Abschluss und Belege

a)	 Es ist allein Sache des Therapeuten, gegenüber dem EMR den 
Nachweis zu erbringen, dass der absolvierte Lehrgang vollum-
fänglich diesen Registrierungsbedingungen entspricht und der 
Therapeut den gesamten Lehrgang absolviert und mit einer Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen hat. Das EMR ist nicht verpflich-
tet, dazu eigene Abklärungen durchzuführen.

b)	 Der Therapeut kann sein Registrierungsgesuch erst einreichen, 
nachdem er seine gesamte Ausbildung (Lehrgänge in EM und 
SM) erfolgreich abgeschlossen hat und mit den entsprechenden 
Unterlagen belegen kann sowie über die notwendige Klientener-
fahrung (gemäss Ziff. 5.) verfügt.

c)	 Inhalt, Umfang und Abschluss jedes Lehrgangs müssen vom The-
rapeuten immer mit folgenden Unterlagen belegt werden:

c1)	 Diplom/Zertifikat mit folgenden Angaben:
- 	 Bezeichnung des Lehrgangs;
- 	 Name und Vorname des Therapeuten;
- 	 Dauer der Ausbildung bzw. des Lehrgangs;
- 	 Abschlussdatum des Lehrgangs;
-	 Ausstellungsdatum des Diploms/Zertifikats;
- 	 Name und Standort der Schule;
- 	 Name, Funktion und Unterschrift der Schulleitung.

	 Kursbestätigungen gelten nicht als Diplom bzw. Zertifikat.

c2)	 Lehrgangsbestätigung mit folgenden Angaben:
- 	 Bezeichnung des Lehrgangs;
- 	 Name und Vorname des Therapeuten;
- 	 Dauer der Ausbildung bzw. des Lehrgangs (von / bis);
- 	 Prüfungsdatum;
- 	 Ausstellungsdatum der Lehrgangsbestätigung;
- 	 Fächer, deren Lehrinhalte und dazugehörige Lernstunden à 
	 60 Minuten;
- 	 Name und Adresse der Schule;
- 	 Name, Funktion und Unterschrift der Schulleitung.

d)	 Auf Verlangen muss der Therapeut dem EMR zusätzlich den detail-
lierten Lehrplan, die Lehrgangsziele, die Prüfungsordnung bzw. das 
Prüfungsreglement (inkl. Prüfungskriterien und Musterprüfungen), 
die Lehrgangsausschreibung, eine Liste der Kurstermine, sämtli-
che Lehrgangsunterlagen und allfällige weitere Unterlagen wie z.B. 
Qualifikationsnachweise der Dozenten zur Verfügung stellen.

e)	 Alle in Ziff. 4.3.2 genannten Unterlagen müssen in sich und unterei-

nander kohärent sein und dürfen sich nicht widersprechen, damit 
der Lehrgang vollumfänglich nachvollzogen werden kann.

f)	 Alle unter Ziff. 4.3.2 c1) und c2) genannten Unterlagen müssen auf 
den Namen des Therapeuten ausgestellt sein. Vom Therapeuten 
selbst ausgestellte Dokumente werden nicht akzeptiert.

4.3.3 Zusätzliche Anforderungen an im Ausland absolvierte 
Lehrgänge
Lehrgänge, die im Ausland absolviert wurden, können nur akzeptiert 
werden, sofern für diese zusätzlich zu den unter Ziff. 4.3.2 genannten 
Kriterien die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

a)	 Für fremdsprachige Dokumente gilt Ziff. 7.4 der AGB.

b)	 Der Therapeut muss dem EMR alle notwendigen Informationen 
zur Verfügung stellen, damit die Existenz und die Seriosität der 
Schule und der Lehrgänge im Detail überprüft werden können.

c)	 Der Lehrgang muss in allen wesentlichen Punkten einem ver-
gleichbaren Lehrgang mit entsprechenden Lehrinhalten in der 
Schweiz entsprechen.

4.4	 Ergänzende Richtlinien für einzelne Methoden

Das EMR kann für einzelne Methoden ergänzende Richtlinien erlas-
sen, in denen erweiterte Registrierungsbedingungen festgelegt sind. 
Bestehen solche Richtlinien, so gelten diese zusätzlich zu den Regis-
trierungsbedingungen.

Weitere Voraussetzungen oder Einschränkungen für die Registrierung 
einzelner Methoden sind in den Legenden der jeweils aktuellen Me-
thodenliste enthalten.

5.	 Klientenerfahrung

Zur Sicherung der Qualität hat der Therapeut zu bestätigen, dass er 
über ausreichende therapeutische Erfahrung verfügt. Zum Zeitpunkt 
des Einreichens des Registrierungsgesuchs muss der Therapeut in 
allen Methoden zusammen, für die er sich registrieren lassen will, vor-
gängig insgesamt 250 Stunden Behandlungen durchgeführt haben. 
Es steht dem Therapeuten frei, wie er diese 250 Stunden auf die ein-
zelnen Methoden verteilt, wobei eine angemessene Verteilung auf alle 
Methoden, für die er die Registrierung beantragt, anzustreben ist.

Diese Behandlungen können während oder nach Abschluss der ge-
samten entsprechenden Ausbildung durchgeführt worden sein. Be-
handlungen während der Ausbildung können aber nur angerechnet 
werden, sofern diese Behandlungen:

a)	 in einer Praktikumsstätte wie Ambulatorien von Schulen, Spitälern 
oder Kliniken absolviert wurden, deren Praktika den Praktikums-
bedingungen des EMR gemäss Anhang 1 zu diesen Registrie-
rungsbedingungen entsprechen;

b)	 von der Praktikumsstätte mit dem Formular «Antrag auf Anrech-
nung eines Praktikums» schriftlich bestätigt und dokumentiert 
werden;

c)	 im letzten Drittel der gesamten entsprechenden Ausbildung und 
unter Anleitung/Betreuung einer kompetenten Fachperson durch
geführt wurden.
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Behandlungsstunden als Bestandteil der Ausbildung (auch protokol-
lierte) können nicht als Praktikum angerechnet werden.

6.	 Berufsmässige Tätigkeit

Zur Sicherung der Qualität werden beim EMR nur Therapeuten regis-
triert, die ihre Tätigkeit berufsmässig ausüben. Ein Therapeut gilt als 
berufsmässig tätig:

- 	 wenn er bei nur einer registrierten Methode/Methodengruppe min-
destens 12 Stunden/Woche therapeutisch tätig ist; oder

- 	 wenn er bei mehr als einer registrierten Methode mindestens 8 
Stunden/Woche pro registrierte Methode/Methodengruppe thera-
peutisch tätig ist. Ein Therapeut, der für fünf oder mehr Methoden 
registriert ist, muss mindestens 40 Stunden pro Woche therapeu-
tisch tätig sein.

Diese Stunden pro Woche beziehen sich auf die Zeit, während der den 
Klienten des Therapeuten die Praxis für diese Methode(n) offen steht, 
unabhängig davon, ob eine Behandlung stattfindet.

7.	 Auszug aus dem Zentralstrafregister

Zum Zeitpunkt des Einreichens des Registrierungsgesuchs muss der 
Anmeldung ein Auszug aus dem Zentralstrafregister, der nicht älter als 
sechs Monate ist, beiliegen. Der alleinige Nachweis einer kantonalen 
Arbeitsbewilligung (z.B. bei Ärzten, Apothekern oder kantonal geprüf-
ten Naturheilpraktikern), die ebenfalls einen Auszug aus dem Zentral-
strafregister erfordert, genügt nicht. Anlässlich der Fortbildungskon-
trolle muss der Therapeut jeweils mit seiner Unterschrift bestätigen, 
dass während der letzten Registrierungsperiode keine Eintragungen 
im Zentralstrafregister erfolgt sind.

Das EMR behält sich vor, bei strafbaren Handlungen die EMR-Re
gistrierung bis zu fünf Jahre nach dem Zeitpunkt des Urteils über die 
strafbare Handlung zu verweigern oder zu entziehen.

8.	 Berufshaftpflichtversicherung

Der Therapeut muss für seine therapeutische Tätigkeit eine Berufs
haftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen 
haben. Aus der Police müssen der Praxisstandort, das versicherte 
Risiko und allfällige weitere versicherte Personen (z.B. Angestellte) 
hervorgehen. Eine Privathaftpflichtversicherung genügt nicht. Die 
Berufshaftpflichtversicherung muss während der gesamten Dauer 
der therapeutischen Tätigkeit bestehen. Der Therapeut bestätigt mit 
seiner Unterschrift anlässlich seines Registrierungsgesuchs und jeder 
Fortbildungskontrolle das Bestehen einer angemessenen Versiche-
rungsdeckung.

9.	 Auskunftspflicht

Der Therapeut ist dem Klienten gegenüber auskunftspflichtig. Die Aus-
kunftspflicht besteht auch gegenüber einer vom Klienten genannten, 
dazu berechtigten Person (z.B. Vertrauensarzt des Versicherers). Der 
Therapeut bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er dieser Auskunfts-
pflicht nachkommen wird.

10.	Klientendokumentation

Der Therapeut verpflichtet sich, eine Klientendokumentation zu führen 
(vergleichbar mit der Patientendokumentation eines Arztes). Diese 
muss pro Konsultation mindestens folgende Punkte beinhalten:
- 	 Datum und Dauer der Konsultation;
- 	 Vermutetes Beschwerdebild und Verlauf;
- 	 Art der Behandlung respektive der angewandten Methode;
- 	 Nummer der Methode gemäss Methodenliste;
- 	 Kosten: Behandlungsansatz und Total;
- 	 Abgabe von Heilmitteln (falls getätigt) mit Eigenname des Heilmit-

tels, Name der Wirksubstanz, Abgabemenge, Dosierung und Ein-
nahmevorgaben.

Der Therapeut bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er der Dokumen-
tationspflicht in dieser Form nachkommen wird.

11.	Fortbildungspflicht

Zur Erneuerung der EMR-Registrierung in den Jahren nach der Regis-
trierung wird eine Fortbildung gemäss der Fortbildungsordnung (FBO) 
des EMR verlangt.

12.	Inkrafttreten

Diese Registrierungsbedingungen treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

Anhang 1: Praktikumsbedingungen des EMR

November 2011
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Praktikumsbedingungen des EMR

1.	 Die Praktikumsstätte ist von ihrem Auftrag und der Qualifikation 
ihres Personals geeignet und in der Lage, die notwendigen Prak-
tikumsinhalte in Komplementär- und Alternativmedizin methoden
bezogen zu vermitteln.

2.	 Die Rechtsstellung des Praktikanten ist in einem Praktikumsver-
trag schriftlich geregelt, in welchem u.a. Ziele und Inhalte des 
Praktikums festgehalten werden. 

3.	 Der Praktikant soll unter Betreuung qualifizierter (abgeschlossene 
Ausbildung und Berufserfahrung in der entsprechenden Methode) 
Fachpersonen das zielgerichtete, eigenständige Arbeiten erler-
nen. Eine entsprechende Fachperson muss während mindestens 
20% der Behandlungszeiten des Praktikanten anwesend sein (so 
genannte 1-zu-1-Betreuung).

4.	 Für allfällige Fragen bzw. Probleme des Praktikanten oder für Not-
fälle muss die Betreuung gewährleistet sein. 

5.	 Die Praktikumsziele sollten folgende Lernbereiche berücksichtigen:

5.1	 Verordnungen, Diagnosen und Befunde; u.a. Anwendung des 
Grundlagenwissens, Befunderhebung, Behandlungsmöglichkei-
ten und Klientendokumentation.

5.2	 Prävention und Therapie; u.a. Behandlungen, Massnahmen und 
ihre Prioritäten, Hygiene, Sicherheit, Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Wohlbefinden. Die Behandlung und ihre Zusammenhän-
ge, ethische Grundsätze und Kommunikation.

5.3	 Gesundheitsförderung; u.a. Gesundheitsverhalten, Rehabilitation 
und pädagogische Einstellungen, wie z.B. Gesundheitsberatung 
und -erhaltung.

5.4	 Arbeitsorganisation und Technik; u.a. Arbeitsabläufe, inter- und in-
tradisziplinäre Zusammenarbeit, Rechte und Pflichten und Hand-
habung der Geräte. 

5.5	 Weiterentwicklung des Berufs; u.a. Begründung, Beurteilung und 
Überprüfung der Behandlungen und deren Qualität, das berufli-
che Rollenverständnis und berufliche Weiterbildung. 

6.	 Die Praktikumsstätte bestätigt das erfolgreiche Absolvieren des 
Praktikums mit dem Formular «Antrag auf Anrechnung eines 
Praktikums» und legt dem Antrag einen Muster-Praktikumsver-
trag bei. 

Bitte beachten Sie Ziff. 5. der Registrierungsbedingungen.

Diese Praktikumsbedingungen treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011

Anhang 1
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Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 22

Die Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 22, Ayur
veda (Ayur.), gelten als Ergänzung und integrierter Bestandteil der 
Registrierungsbedingungen (RB) und der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) des EMR.

Diese Richtlinien definieren nur die minimalen Anforderungen einer 
Ayurveda-Ausbildung. Es bleibt den Schulen überlassen, wie sie die 
Ayurveda-Ausbildung gestalten, damit einerseits der EMR-Minimal-
standard (EM und SM) erfüllt und andererseits eine umfassende Aus-
bildung gewährleistet ist.

1.	 Inhalt der Methodengruppe Nr. 22 und notwendige   
Lernstunden

1.1	 Allgemeines

Unter der Methodengruppe Nr. 22 können bis zu fünf Untermethoden 
registriert werden. In diesen fünf Untermethoden müssen zwingend 
die beiden Pflicht-Untermethoden Nr. 24 und Nr. 28 (vgl. nachfolgend 
1.2) enthalten sein. Zusätzlich können bis zu drei Wahl-Untermetho-
den (vgl. nachfolgend 1.2.2) registriert werden.

1.2	 Erfahrungsmedizin

1.2.1 Erfahrungsmedizin Pflicht-Untermethoden 
(insgesamt mind. 500 Lernstunden)
Für die Registrierung der Methodengruppe Nr. 22 ist ein minimales 
Grundwissen der Ayurveda und die Registrierung der beiden Pflicht-
Untermethoden Nr. 24 und Nr. 28 Voraussetzung.
- 	 Ayurveda Grundwissen (mind. 200 Lernstunden)
-	 Nr.	 24,	  Ayurveda-Ernährungsberatung (mind. 150 Lernstunden)
- 	 Nr.	 28,	  Ayurveda-Massage (mind. 150 Lernstunden)

1.2.2	 Erfahrungsmedizin Wahl-Untermethoden
Als Wahl-Untermethoden, die zusätzlich unter der Methodengruppe 
Nr. 22 registriert werden können, gelten ausschliesslich die nachfol-
gend genannten Untermethoden. Für die Registrierung jeder dieser 
Wahl-Untermethoden müssen die für diese Wahl-Untermethode ge-
mäss Methodenliste notwendigen Lernstunden in Erfahrungsmedizin 
(EM) zusätzlich und in Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen Re-
gistrierungsbedingungen des EMR nachgewiesen werden.
- 	 Nr.	 11,	 Aromatherapie
- 	 Nr.	 26,	 Ayurveda-Heilmittel
- 	 Nr.	 88,	 Hatha Yoga (das Yoga-Diplom kann auch auf Ayurveda-
			   Yoga lauten)

1.3	 Schulmedizin (mind. 600 Lernstunden)

Die schulmedizinische Ausbildung für die Methodengruppe Nr. 22, 
Ayurveda, muss mind. 600 Lernstunden umfassen und folgende The-
men in angemessenem Umfang abdecken:
- 	 Anatomie
- 	 Physiologie
- 	 Pathologie
- 	 Pharmakologie
- 	 Hygiene
- 	 Notfallmassnahmen
- 	 Medizinische Anamnese und Diagnostik
- 	 Psychologie (inkl. Gesprächsführung mit Patienten) und Psychoso-

matik

2.	 Ausbildungsnachweis

In Bezug auf den notwendigen Ausbildungsnachweis gelten die je-
weils aktuellen Registrierungsbedingungen des EMR.

3.	 Registrierungsgesuch

Die Registrierung der Methodengruppe Nr. 22 umfasst zwingend min-
destens die beiden Pflicht-Untermethoden Nr. 24 und 28.

4.	 Gebühren (inkl. MwSt.)

Die Registrierungsgebühr für die Methodengruppe gilt pauschal für 
die Registrierung der beiden Pflicht-Untermethoden Nr. 24 und 28. 
Die unter der Methodengruppe zusätzlich registrierbaren Wahl-Unter-
methoden gemäss Ziff. 1.2.2 werden jeweils einzeln überprüft, daher 
wird zusätzlich eine Gebühr von CHF 180.-- pro Wahl-Untermethode 
erhoben.

5.	 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2012 in Kraft.
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Die Richtlinien zur Registrierung der Methode Nr. 100, Kinesiologie, 
gelten als Ergänzung und integrierter Bestandteil der Registrierungs-
bedingungen (RB) und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
des EMR.
Diese Richtlinien legen den minimalen Ausbildungsstandard fest, der 
für eine Registrierung der Methode Nr. 100 beim EMR notwendig ist.

1. 	 Ausbildung und Ausbildungsabschluss

1.1	 Erfahrungsmedizinische Ausbildung

Die erfahrungsmedizinische Ausbildung muss mind. 500 Lernstunden 
Unterricht à 60 Minuten umfassen. 450 Lernstunden müssen davon 
auf die Bereiche Pflicht- und Wahlkurse entfallen, die restlichen 50 
Lernstunden können aus dem Bereich Freikurse zusammengestellt 
werden (Details siehe unter Ziff. 2.).

1.2	 Schulmedizinische Ausbildung

Die schulmedizinische Ausbildung für die Methode Nr. 100 muss mind. 
350 Lernstunden umfassen und folgende Themen in angemessenem 
Umfang abdecken:
- 	 Anatomie
- 	 Physiologie
- 	 Pathologie
- 	 Pharmakologie
- 	 Hygiene
- 	 Notfallmassnahmen
- 	 Medizinische Anamnese und Diagnostik
- 	 Psychologie (inkl. Gesprächsführung mit Patienten) und Psychoso-

matik

2.	 Erfahrungsmedizinischer Unterricht                  
(insgesamt mind. 500 Lernstunden)

Die folgenden Grundsätze gelten für die Beurteilung sämtlicher Kurse/
Ausbildungen:

- 	 Die Beurteilung der Lehrinhalte der Kurse/Ausbildungen richtet sich 
nach den Kinesiologie-Konzepten der jeweiligen Begründer. Dabei 
wird das klassische Verständnis des jeweiligen Konzepts, dessen 
Ablauf, dessen Inhalte und Zielgruppen nach der Definition des Be-
gründers beurteilt.

- 	 Bei der Beurteilung wird insbesondere darauf geachtet, dass Ideo-
logien oder Glaubenssätze, die eine Ausbildung massgeblich mit-
bestimmen, die ethischen und rechtlichen Normen im Sinne des 
Patientenschutzes gewährleisten.

2.1 	Aufteilung der Kurse

Die erfahrungsmedizinische Ausbildung ist in drei Bereiche unterteilt:

a) 	 Pflichtkurse (mind. 84 Lernstunden) 
	 Die in Ziff. 2.2 a) genannten Konzepte müssen in jeder Ausbildung 

absolviert werden.

b)	 Wahlkurse (mind. 366 Lernstunden)
	 Als Wahlkurse gelten abschliessend die in Ziff. 2.2 b) genannten 

Konzepte.

c1)	 Freikurse für alle Therapeuten (max. 50 Lernstunden)
	 Es können maximal 50 Lernstunden an Freikursen aus dem Be-

reich der Kinesiologie an die geforderte Ausbildung angerechnet 
werden.

c2)	 Freikurse für Ärzte, Naturheilpraktiker, Chiropraktoren, Osteo­
pathen, Physiotherapeuten und Pflegefachfrauen/-männer

	 Diese Kurse fallen in den Bereich Freikurse, sind jedoch den dort 
genannten Berufen / Methodengruppe vorbehalten: Die Berufe 
Ärzte, Chiropraktoren, Osteopathen mit Diplom GDK, Physiothe-
rapeuten und Pflegefachfrauen/-männer HF müssen gemäss An-
hang 1 der Methodenliste nachgewiesen werden. Naturheilprakti-
ker müssen für die Methodengruppe Nr. 131 registriert sein. 

c3)	 Freikurse nur für Ärzte
	 Diese Kurse fallen in den Bereich der Freikurse, sind jedoch den 

Ärzten vorbehalten.

2.2 	Detaillierte Liste der Kurse

a)	 Pflichtkurse (mind. 84 Lernstunden)

Brain-Gym (Paul & Gail Dennison)
- 	 Brain-Gym 1-2

Touch for Health (John Thie)
- 	 Touch for Health 1-4

b)	 Wahlkurse (mind. 366 Lernstunden)

-	 Applied Physiology (Richard Utt)
-	 Basiskinesiologie (Sheldon Deale)
-	 Educating Alternatives (Andrew Verity)
-	 Edu-Kinesiologie (Paul & Gail Dennison)
-	 Gesundheit, Emotionen und Kinesiologie (Warren Jacobs)
-	 Health Kinesiology (Jimmy Scott)
-	 Hyperton X (Frank Mahony)
-	 Integrative Kinesiologie IK (Rosmarie Sonderegger)
-	 Kinergetics (Philip Rafferty)
-	 Learning Enhancement Advanced Program LEAP (Charles T. 

Krebs)
-	 Musik-Kinesiologie (R. Sonnenschmidt / H. Knauss)
-	 Neural Organisations Technique N.O.T. (Carl Ferreri)
-	 Neural Systems Kinesiology (Hugo Tobar)
-	 Neuro-Meridian-Kinestetik (Irmtraud Grosse-Lindemann)
-	 Professional Kinesiology Practitioner (Bruce & Joan Dewe)
-	 Stress Indicator Points SIPS (lan Stubbings)
-	 Spiralik (Dominik Schenker)
-	 Sport-Kinesiologie (John Varun Maguire)
-	 Three In One Concepts (G. Stokes / D. Whiteside / C. Callaway)
-	 Touch for Health (John Thie)
-	 Wellnesskinesiology (Wayne Topping)

c1)	 Freikurse für alle Therapeuten (max. 50 Lernstunden)
	 Maximal 50 Lernstunden aus den in Ziff. 2.2 b) genannten Kon-

zepten oder anderen Bereichen der Kinesiologie. Die unter Ziff. 
2.2 c2) und c3) aufgeführten Kurse sind den dort aufgeführten 
Berufen vorbehalten.
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c2)	 Freikurse für Ärzte, Naturheilpraktiker, Chiropraktoren, Os-
teopathen, Physiotherapeuten und Pflegefachfrauen/-männer
-	 Applied Kinesiology (G. Goodheart / S. Deale)

c3)	 Freikurs nur für Ärzte,
-	 Clinical Kinesiology (A. Beardall / R. Holding)

3.	 Ausbildungsnachweis

In Bezug auf den notwendigen Ausbildungsnachweis gelten die je-
weils aktuellen Registrierungsbedingungen des EMR.

4.	 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011



Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 131

Die Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 131, Natur
heilkundliche Praktiken NHP (Naturheilpraktiker), gelten als Ergän-
zung und integrierter Bestandteil der Registrierungsbedingungen (RB) 
und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des EMR.

Das EMR hat aufgrund der Registrierungserfahrungen der letzten 
Jahre sowie der Informationen von NHP-Ausbildungsstätten die nach-
folgenden Pflicht-Untermethoden als kleinsten gemeinsamen Nenner 
aller NHP-Ausbildungen und als minimalen Ausbildungsstandard für 
eine Registrierung beim EMR als NHP definiert. Zusätzlich wird eine 
erweiterte Ausbildung im Bereich der allgemeinen Naturheilkunde ver-
langt.

1.	 Inhalt der Methodengruppe Nr. 131 und minimale 
Lernstunden

1.1	 Allgemeines

a)	 Unter der Methodengruppe Nr. 131 können bis zu acht Unter-
methoden registriert werden. Darin müssen mindestens vier 
Pflicht-Untermethoden (vgl. nachfolgend Ziff. 1.2.1) enthalten 
sein. Zusätzlich können bis zu vier weitere Untermethoden (vgl. 
nachfolgend Ziff. 1.2.1 und Ziff. 1.2.2) registriert werden.

b)	 Bestandteil der erfahrungsmedizinischen Ausbildung für die Me-
thodengruppe Nr. 131 muss (zusätzlich zur Ausbildung in den 
Pflicht-Untermethoden und gegebenenfalls der Ausbildung in den 
Wahl-Untermethoden) auch eine Ausbildung in «Allgemeiner Na-
turheilkunde» sein (vgl. nachfolgend Ziff.  1.2.3).

c)	 Die Gesamtausbildung für die Methodengruppe Nr. 131 umfasst 
damit insgesamt 1800 Lernstunden.

1.2	 Erfahrungsmedizin

1.2.1 Erfahrungsmedizin Pflicht-Untermethoden
(insgesamt mind. 500 Lernstunden)
Für die Registrierung in der Methodengruppe Nr. 131, Naturheil-
kundliche Praktiken NHP (Naturheilpraktiker), muss eine Ausbildung 
nachgewiesen werden, die zwingend mindestens vier der nachfolgend 
genannten fünf Pflicht-Untermethoden mit den jeweils genannten The-
rapieformen umfasst. Bestandteil dieser Ausbildung müssen zwingend 
die Untermethoden Nr. 218-220 sowie zusätzlich die Untermethode 
Nr. 221 und/oder die Untermethode Nr. 145 sein.

Nr. 218, Diätetik (mind. 150 Lernstunden)
- 	 Ernährungsberatung

Nr. 219, Ausleitende Verfahren (mind. 20 Lernstunden)
- 	 Baunscheidtieren
- 	 Blutegel
- 	 Schröpfen

Nr. 220, Hydrotherapie (mind. 30 Lernstunden)
- 	 Kneipp- / Hydrotherapie
- 	 Wickel / Umschläge
 
Nr. 221, Massagepraktiken (mind. 300 Lernstunden)
- 	 Klassische Massage
- 	 Colon-Massage

- 	 Fussreflexzonen-Massage / Reflexzonen-Massage
- 	 Muskelreflexzonen-Massage

und/oder anstelle von Nr. 221
Nr. 145, Phytotherapie, westliche (mind. 300 Lernstunden)

1.2.2 Erfahrungsmedizin Wahl-Untermethoden
Als Wahl-Untermethoden, die zusätzlich unter der Methodengruppe 
Nr. 131 registriert werden können, gelten ausschliesslich jene Metho-
den aus der jeweils aktuellen Methodenliste des EMR, welche nicht 
mehr als 150 Lernstunden erfahrungsmedizinische Ausbildung (EM) 
erfordern. Für die Registrierung jeder dieser Wahl-Untermethoden 
müssen die für diese Wahl-Untermethode gemäss Methodenliste not-
wendigen Ausbildungen in Erfahrungsmedizin (EM) zusätzlich und in 
Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen Registrierungsbedingun-
gen des EMR nachgewiesen werden.

1.2.3 Erfahrungsmedizin Allgemeine Naturheilkunde
(mind. 700 Lernstunden)

a)	 Es müssen zusätzlich zur übrigen erfahrungsmedizinischen 
Ausbildung mindestens 700 Lernstunden «Allgemeine Naturheil
kunde» Bestandteil einer Ausbildung für die Methodengruppe Nr. 
131 sein. Diese zusätzlichen Lernstunden müssen nachgewiesen 
werden. Es gilt das Datum des Registrierungsgesuchs (Datum 
des Poststempels).

b)	 Als «Allgemeine Naturheilkunde» gelten alle Fächer aus dem 
Bereich der Komplementär- und Alternativmedizin und der Schul-
medizin. Es ist der Schule freigestellt, welchen Lehrinhalt die «All-
gemeine Naturheilkunde» beinhalten soll.

1.3	 Schulmedizin (mind. 600 Lernstunden)

Die schulmedizinische Ausbildung für die Methodengruppe Nr. 131 
muss mindestens 600 Lernstunden umfassen und folgende Themen 
in angemessenem Umfang abdecken:
- 	 Anatomie
- 	 Physiologie
- 	 Pathologie
- 	 Pharmakologie
- 	 Hygiene
- 	 Notfallmassnahmen
- 	 Medizinische Anamnese und Diagnostik
- 	 Psychologie (inkl. Gesprächsführung mit Patienten) und Psychoso-

matik

2.	 Ausbildungsnachweis

In Bezug auf den notwendigen Ausbildungsnachweis gelten die je-
weils aktuellen Registrierungsbedingungen des EMR. 

3.	 Registrierungsgesuch

Die Registrierung der Methodengruppe Nr. 131, Naturheilkundliche 
Praktiken NHP (Naturheilpraktiker), umfasst zwingend mindestens 
vier Pflicht-Untermethoden. Insgesamt können maximal acht Unter-
methoden in dieser Methodengruppe registriert werden.
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4.	 Gebühren (inkl. MwSt.)

Die Registrierungsgebühr für die Methodengruppe Nr. 131, NHP (Na-
turheilpraktiker), gilt pauschal für die Registrierung von vier Pflicht-
Untermethoden (Nr. 218-220 und wahlweise Nr. 221 oder Nr. 145). 
Die unter der Methodengruppe zusätzlich registrierbaren Wahl-Unter-
methoden gemäss Ziff. 1.2.2 werden jeweils einzeln überprüft. Daher 
wird zusätzlich eine Gebühr von CHF 180.-- pro Wahl-Untermethode 
erhoben.

5.	 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011



Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 185

Die Richtlinien zur Registrierung der Methodengruppe Nr. 185, Tra-
ditionelle Chinesische Medizin (TCM), gelten als Ergänzung und in-
tegrierter Bestandteil der Registrierungsbedingungen (RB) und der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des EMR.

Diese Richtlinien definieren die minimalen Anforderungen einer TCM-
Ausbildung. Das bedeutet, dass eine umfassende TCM-Ausbildung 
weit mehr als nur die nachfolgend definierten Methoden und Stunden 
umfassen sollte.

1.	 Inhalte der Methodengruppe Nr. 185 und notwen-
dige Lernstunden 

1.1	 Erfahrungsmedizin

1.1.1 Allgemeines
Die erfahrungsmedizinische Ausbildung in TCM muss insgesamt 
mindestens 600 Lernstunden umfassen. Darin enthalten sein müs-
sen mindestens 300 Lernstunden zu den Grundlagen der TCM (vgl. 
Ziff.1.1.2) sowie jeweils mindestens 300 Lernstunden  für die vom 
Therapeuten gewählte Pflicht-Untermethode (vgl. Ziff.1.1.3). 

1.1.2 Erfahrungsmedizin Grundlagen der TCM
Zur Ausübung der TCM muss ein umfangreiches Basiswissen in TCM 
vorhanden sein. Dieses Basiswissen beansprucht einen grossen Teil 
einer TCM-Ausbildung. Folgende Gebiete müssen in einer Ausbildung 
mit mindestens 300 Lernstunden berücksichtigt sein:

a)	 TCM-Basiskenntnisse
- 	 Yin / Yang Theorie
- 	 Fünf Wandlungsphasen / Wu Xing
- 	 Acht Leitkriterien / Ba Gang  
- 	 Physiologie und Pathologie der Substanzen (Qi, Blut / Xue, 

Flüssigkeiten / Jin Ye, Essenz / Jing, Geist / Shen)
- 	 Physiologie und Pathologie der Organfunktionskreise (Zang-Fu)
- 	 Therapeutisches Vorgehen / Konzepte

b)	 Diagnostik
Vier diagnostische Methoden
- 	 Betrachten, inkl. Zungendiagnose
- 	 Hören und Riechen
- 	 Fühlen, inkl. Pulsdiagnose
- 	 Befragen (Anamnese)

Musterdifferenzierung gemäss
- 	 Acht Leitkriterien / Ba Gang
- 	 Substanzen (Qi, Blut / Xue, Flüssigkeiten / Jin Ye, Essenz / 

Jing, Geist / Shen)
-	 Organfunktionskreise (Zang-Fu)
-	 Sechs Schichten (Shang Han System)
-	 Vier Ebenen und Drei Erwärmer (Wen Bing System)

c)	 Grundlagen der Behandlungstechniken
- 	 Akupunktur und verwandte Techniken (Moxibustion, Schröpfen, 

Elektroakupunktur, Laserakupunktur, Gua Sha), chinesische 
Arzneimitteltherapie (Phytotherapie), An Mo / Tui-Na, chinesi-
sche Ernährungstherapie.

1.1.3 Erfahrungsmedizin Pflicht-Untermethoden 
Für die Anmeldung der Methodengruppe Nr. 185 ist die Registrierung 

mindestens einer der Pflicht-Untermethoden Nr. 5, Nr. 9, Nr. 69 oder 
Nr. 146 Voraussetzung. Diese Untermethoden können nicht ausser-
halb der Methodengruppe Nr. 185 registriert werden; das gleiche gilt 
für die anderen Methoden mit der Legende B10 auf der Methodenliste 
des EMR.

In Übereinstimmung mit den Pflicht-Untermethoden werden innerhalb 
der Methodengruppe Nr. 185, TCM, vier Therapierichtungen unter-
schieden:

1.1.3.1 Methodengruppe Nr. 185 mit Nr. 5, Akupunktur; mind. 300 
Lernstunden
(Akupunktur-Diplom)
Die Ausbildung in Akupunktur muss mindestens 300 Lernstunden um-
fassen und folgende Themen in angemessenen Umfang abdecken:

Leitbahnen- und Netzwerksystem (Jing Luo), inkl. Physiopathologie
- 	 12 Hauptmeridiane
- 	 Acht Extrameridiane (ausserordentliche Gefässe)
- 	 Tendinomuskuläre Meridiane
- 	 Luo-Gefässe

Punktekategorien und Klassifizierungen der Punkte
-	 Antike Punkte
-	 Luo-Punkte
-	 Xi-Punkte
-	 Yuan-Punkte
-	 Shu-/Mu-Punkte

Lokalisationen, Indikationen, Wirkungen und spezielle Eigenschaften 
der Punkte
-	 Leitbahnpunkte
-	 Extrapunkte

Punktekombinationen
Stich- und Stimulationstechniken
Saubere Nadeltechnik (hygienisches Vorgehen)
Ohrakupunktur

Das EMR geht davon aus, dass die folgenden Untermethoden in der 
Akupunktur-Ausbildung ebenfalls abgedeckt sind und daher ohne zu-
sätzlichen Nachweis zusammen mit der Pflicht-Untermethode Nr. 5 
registriert werden können. Die Registrierung dieser Untermethoden 
muss explizit beantragt werden:
- 	 Nr. 	 64,	 Elektroakupunktur
- 	 Nr. 	124,	 Moxa / Moxibustion
- 	 Nr. 	136,	 Ohrakupunktur
- 	 Nr. 	170, 	 Schröpfen

1.1.3.2 Methodengruppe Nr. 185 mit Nr. 9, An-Mo / Tui-Na; mind. 300 
Lernstunden (An-Mo / Tui-Na-Diplom)
Die Ausbildung in An-Mo / Tui-Na muss mindestens 300 Lernstunden 
umfassen und folgende Themen in angemessenem Umfang abdecken:

Leitbahnen- und Netzwerksystem (Jing Luo), inkl. Physiopathologie
-	 12 Hauptmeridiane
-	 Acht Extrameridiane (ausserordentliche Gefässe)
-	 Tendinomuskuläre Meridiane
-	 Luo-Gefässe
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Punktekategorien und Klassifizierungen der Punkte
-	 Antike Punkte
-	 Luo-Punkte
-	 Xi-Punkte
-	 Yuan-Punkte
-	 Shu-/Mu-Punkte

Lokalisationen, Indikationen, Wirkungen und spezielle Eigenschaften 
der Punkte
-	 Leitbahnpunkte
-	 Extrapunkte

Grundbegriffe
Massagetechniken
Manipulationen
Grifftechniken
Behandlungsaufbau einer An-Mo / Tui-Na-Therapie

Das EMR geht davon aus, dass die folgenden Untermethoden in der 
An-Mo / Tui-Na-Ausbildung ebenfalls abgedeckt sind und daher ohne 
zusätzlichen Nachweis zusammen mit der Pflicht-Untermethode Nr. 9 
registriert werden können. Die Registrierung dieser Untermethoden 
muss explizit beantragt werden:
- 	 Nr. 	124,	 Moxa / Moxibustion
- 	 Nr. 	170,	 Schröpfen

1.1.3.3 Methodengruppe Nr. 185 mit Nr. 69, Ernährungsberatung 
TCM; mind. 300 Lernstunden
(TCM-Diätetik oder Ernährungsberatung TCM-Diplom)
Die Ausbildung in Ernährungsberatung TCM muss mindestens 300 
Lernstunden umfassen und folgende Themen in angemessenem Um-
fang abdecken:

-	 Westliche Standard- und Trend-Diäten

- 	 Ernährung nach Traditioneller Chinesischer Medizin unter Berück-
sichtigung der Zang-Fu Musterdifferenzierung und Ernährung nach 
den fünf Elementen 

- 	 Nahrungsmittel-Zuteilung zu Temperatur, Geschmack, Wirkung, 
Indikation und Kontraindikation. Zusätzlich auch Funktionskreisbe-
zug, wichtige Inhaltsstoffe und Zubereitungsarten

- 	 Diätrezepte nach chinesischer Medizin

-	 Häufige Krankheitsbilder

1.1.3.4 Methodengruppe Nr. 185 mit Nr. 146, Phytotherapie TCM; 
mind. 300 Lernstunden  (Phytotherapie-Diplom)
Die Ausbildung in Phytotherapie TCM muss mindestens 300 Lern-
stunden umfassen und folgende Themen in angemessenem Umfang 
abdecken:

Materia Medica
- 	 Geschmack und Temperatur
- 	 Leitbahneneintritt
- 	 Wirkung
- 	 Dosierung
- 	 Indikationen
- 	 Kontraindikationen
- 	 Interaktionen

Verschreibungslehre
- 	 Aufbau einer chinesischen Arzneimittelrezeptur
- 	 Anwendungsformen der chinesischen Arzneimitteltherapie
- 	 Klassische Rezepturen und Modifikationen

Sicherheit in der chinesischen Arzneimitteltherapie
- 	 Toxizität der chinesischen Arzneimittel
- 	 Unerwünschte Wirkungen

Gesetzliche Anforderungen der chinesischen Arzneimitteltherapie in 
der Schweiz

1.1.4	 Registrierung weiterer Pflicht-Untermethoden
Für die Registrierung der Methodengruppe Nr. 185 ist eine der Pflicht-
Untermethoden zwingend. Zusätzlich zu dieser können eine oder 
mehrere der anderen Pflicht-Untermethoden registriert werden, sofern 
zusätzlich und in Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen Regis-
trierungsbedingungen des EMR die nachfolgend genannten Ausbil-
dungsstunden in Erfahrungsmedizin (EM) nachgewiesen werden.

- 	 Nr.	 5,	 Akupunktur, mind. 300 Lernstunden 

- 	 Nr.	 9,	 An-Mo / Tui-Na, mind. 300 Lernstunden 

- 	 Nr.	 69,	 Ernährungsberatung, mind. 300 Lernstunden 

- 	 Nr.	146,	 Phytotherapie, mind. 300 Lernstunden 

1.1.5	 Registrierung von Wahl-Untermethoden der Methoden-
gruppe Nr. 185
Als Wahl-Untermethoden, die zusätzlich unter der Methodengruppe Nr. 
185 registriert werden können, gelten ausschliesslich die nachfolgend 
genannten Wahl-Untermethoden. Für die Registrierung jeder dieser 
Wahl-Untermethoden müssen die für diese Untermethode gemäss 
Methodenliste notwendigen Ausbildungsstunden in Erfahrungsmedi-
zin (EM) zusätzlich und in Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen 
Registrierungsbedingungen des EMR nachgewiesen werden.
- 	 Nr. 	 44,	 Blutegel
- 	 Nr. 	108,	 Laserakupunktur
- 	 Nr. 	119, 	 Meridian-Therapie
- 	 Nr. 	160, 	 Qi-Gong
- 	 Nr. 	182, 	 Tai-Chi

1.2 Schulmedizin (mind. 600 Lernstunden)

Die schulmedizinische Ausbildung für die Methodengruppe Nr. 185 
muss mindestens 600 Lernstunden umfassen und folgende Themen 
in angemessenem Umfang abdecken:
- 	 Anatomie
- 	 Physiologie
- 	 Pathologie
- 	 Pharmakologie
- 	 Hygiene
- 	 Notfallmassnahmen
- 	 Medizinische Anamnese und Diagnostik
- 	 Psychologie (inkl. Gesprächsführung mit Patienten) und Psychoso-

matik

2.	 Ausbildungsnachweis

In Bezug auf den notwendigen Ausbildungsnachweis gelten die je-
weils aktuellen Registrierungsbedingungen des EMR.
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3.	 Registrierungsgesuch

Für die Registrierung der Methodengruppe Nr. 185 muss zwingend 
mindestens eine der vier Pflicht-Untermethoden Nr. 5, Nr. 9, Nr. 69 
oder Nr. 146 registriert werden (vgl. Ziff.1.1.3). Werden die Pflicht-
Untermethoden Nr. 5 oder Nr. 9 registriert, so kann die Registrierung 
für die darin enthaltenen Untermethoden (vgl. Ziff. 1.1.3.1 und 1.1.3.2) 
beantragt werden. Diese Untermethoden sowie allenfalls zu registrie-
rende Untermethoden gem. Ziff. 1.1.4 und Ziff. 1.1.5 sind ebenfalls 
einzutragen. Insgesamt können in der Methodengruppe Nr. 185 nicht 
mehr als acht Untermethoden registriert werden.

4.	 Gebühren (inkl. MwSt.)

Die Registrierungsgebühr für die Methodengruppe gilt pauschal für 
die Registrierung von einer Pflicht-Untermethode und den in dieser 
allenfalls enthaltenen Untermethoden (vgl. Ziff. 1.1.3.1 und 1.1.3.2). 
Die unter der Methodengruppe zusätzlich registrierbaren Untermetho-
den gemäss Ziff. 1.1.4 und Ziff. 1.1.5 werden jeweils einzeln überprüft, 
daher wird zusätzlich eine Gebühr von CHF 180.-- pro Untermethode 
erhoben.

5.	 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011



Fortbildungsordnung des EMR

1.	 Allgemeines

Die vorliegende Fortbildungsordnung (FBO) ist ein integrierter Be-
standteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Erfah-
rungsMedizinischen Registers (EMR). Das EMR ist eine Abteilung der 
Eskamed AG.

Unter Fortbildung versteht das EMR – in Anlehnung an die Formulie-
rung im Krankenversicherungsgesetz (KVG) und bei der Ärzteschaft 
(FMH) – Anstrengungen zur Vertiefung der Ausbildung oder die Er-
weiterung des Wissens im Bereich der Schulmedizin und/oder der 
Erfahrungsmedizin. Die Fortbildung erfolgt nach der abgeschlossenen 
Ausbildung. Fortbildungen werden unter der Anleitung einer dafür qua-
lifizierten Fachperson durchgeführt.
Der Begriff «Weiterbildung» wird, um Verwirrung zu vermeiden, vom 
EMR nicht verwendet.
Der Nachweis, dass der Therapeut eine Fortbildung absolviert hat, die 
den Bestimmungen dieser FBO entspricht, ist vom Therapeuten zu 
erbringen. Das EMR ist nicht verpflichtet, dazu eigene Abklärungen 
vorzunehmen.

2.	 Ziele der Fortbildung

Die permanente Fortbildung ist eine fachliche und ethische Pflicht je-
des komplementär- und alternativmedizinisch tätigen Therapeuten.
Die Ziele der Fortbildung sind:

a)	 die Gesundheit der Klienten zu erhalten und zu fördern
b)	 die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen zu erhalten
c)	 die Kompetenzen zu erweitern und zu aktualisieren.

Das EMR bezweckt mit dieser FBO die Förderung eines hohen und 
stetig steigenden Standards der komplementär- und alternativmedizi-
nischen Versorgung. Die FBO ist ein Teil der Qualitätssicherung, wie 
sie das EMR in Zusammenarbeit mit den Versicherern, den Verbän-
den, den Schulen und den Experten der Komplementär- und Alterna-
tivmedizin anstrebt.

3.	 Grundsatz

Alle Therapeuten der Komplementär- und Alternativmedizin bilden 
sich in dem Umfang und in der Art und Weise fort, wie es für die 
einwandfreie und kompetente Ausübung ihres Berufs notwendig ist. 
Das EMR legt in der vorliegenden FBO minimale Bedingungen für die 
Fortbildung fest (Ziff. 4. bis 10. der FBO), die für eine Erneuerung der 
EMR-Registrierung erfüllt sein müssen.

4.	 Umfang der Fortbildung

a)	 Der Umfang der Fortbildung richtet sich nach dem Fortbildungs-
bedürfnis des Therapeuten. Die Minimalanforderungen des EMR 
gemäss Ziff. 4. b) der FBO dürfen nicht unterschritten werden.

 
b)	 Pro Registrierungsperiode müssen für jede registrierte Einzelme-

thode 20 Stunden und für jede registrierte Methodengruppe 35 
Stunden à 60 Minuten Fortbildung besucht werden. 

c)	 Absolviert der Therapeut in einer Registrierungsperiode mehr als 
die gemäss Ziff. 4. b) der FBO verlangten Fortbildungsstunden, so 
werden die überzähligen und anrechenbaren Fortbildungsstun-

den auf die nächstfolgende Registrierungsperiode übertragen. 
Eine Übertragung auf weitere folgende Registrierungsperioden ist 
nicht möglich.

d)	 Absolviert der Therapeut in einer Registrierungsperiode weniger 
als die gemäss Ziff. 4. b) der FBO verlangten Fortbildungsstun-
den, so muss er alle zu wenig absolvierten Fortbildungsstunden in 
der unmittelbar folgenden Registrierungsperiode nachholen, und 
zwar zusätzlich zu sämtlichen in dieser folgenden Registrierungs-
periode verlangten Fortbildungsstunden.

5.	 Inhalt der Fortbildung

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Fortbildung legt der Therapeut unter 
Beachtung dieser Ziff. 5. der FBO und der Einschränkungen gemäss 
Ziff. 7. der FBO selbst fest.

Die Fortbildung muss der Erhaltung und Verbesserung der fachspezi-
fischen oder allgemeinen Berufskompetenz des Therapeuten dienen.
Als Fortbildung akzeptiert werden schul- und erfahrungsmedizinische 
Angebote, die inhaltlich einen direkten Bezug zu den registrierbaren 
Methoden gemäss der jeweils aktuellen Methodenliste des EMR ha-
ben und im Rahmen einer therapeutischen Tätigkeit angewendet wer-
den können. Eine therapeutische Tätigkeit umfasst:
-	 Konsultation mit Anamnese
-	 Befunderhebung
-	 Die Anwendung eines therapeutischen Konzeptes zur Behand-

lung gemäss Befund
-	 Führen einer detaillierten Klientendokumentation.

Kurse mit einem Bezug zur administrativen Praxistätigkeit des Thera-
peuten werden zu max. 25 Prozent der gemäss Ziffer 4. b) der FBO 
geforderten Fortbildungsstunden angerechnet.

6.	 Formen der Fortbildung

Fortbildungsangebote müssen von ausgebildeten und in der Methode 
resp. im Thema kompetenten Fachpersonen durchgeführt werden. 
Die Fortbildungsangebote müssen sich an Therapeuten richten. Unter 
Berücksichtigung des Inhalts (Ziff. 5. der FBO) und der Einschränkun-
gen (Ziff. 7. der FBO) gelten als Fortbildung insbesondere:

a)	 Die Teilnahme an schul- und erfahrungsmedizinischen Fach-
veranstaltungen:

	 Seminare, Kurse etc. im Bereich der Schul- und Erfahrungsmedi-
zin werden zu 100 Prozent an die geforderten Fortbildungsstun-
den angerechnet.

b)	 Die therapeutische Tätigkeit unter Supervision eines Experten:
	 Tätigkeiten unter Supervision können maximal 50 Prozent der 

geforderten Fortbildungsstunden abdecken, sofern:
-	 die Supervision genau die Methode/Methodengruppe betrifft, 

für die der Therapeut beim EMR registriert ist und
-	 der Supervisor seit mindestens fünf Jahren die Ausbildung in 

der betreffenden Methode abgeschlossen hat und für diese 
Methode beim EMR registriert ist.

	 Das EMR kann weitere Supervisoren zulassen, sofern deren 
Kompetenz nachgewiesen ist.
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des Therapeuten ausgestellt worden sein.
Auf Anfrage hin muss der Therapeut dem EMR zudem den detaillier-
ten Kursplan, die Kursziele, die vollständigen Lehrinhalte, das päda-
gogische Konzept (z.B. Zielgruppe, Teilnahmevoraussetzungen, Lehr-
ziele, Lernzeit und Lehrformen) und die Qualifikationsnachweise des 
Referenten zur Verfügung stellen.

9.	 Fortbildungspflichtige Personen

Alle Therapeuten, die beim EMR für eine oder mehrere Methoden 
registriert sind, müssen die gemäss Ziff. 4. b) geforderte minimale An-
zahl Fortbildungsstunden absolvieren. Die Fortbildungspflicht besteht 
unabhängig von der absolvierten Ausbildung, dem Beschäftigungs-
grad und dem Alter des Therapeuten.

10.	Befreiung von der Fortbildungspflicht

Der Therapeut muss das Gesuch um Befreiung von der Fortbildungs-
pflicht beim EMR schriftlich einreichen. Aus wichtigen Gründen oder in 
Härtefällen, die ihn an der Fortbildung hindern (z.B. Schwangerschaft, 
länger dauernde Krankheit), kann ein Therapeut von der Fortbildungs
pflicht für maximal zwölf Monate befreit werden. Auch für Therapeuten, 
die von der Fortbildung befreit sind, gelten immer die jeweils aktuellen 
Geschäftsbedingungen und Reglemente des EMR.

Der Therapeut hat die Gründe, auf die er sein Gesuch um Befreiung 
von der Fortbildungspflicht stützt, schriftlich zu belegen. Wird eine 
Erkrankung geltend gemacht, so muss ein Arztzeugnis beigelegt wer-
den, aus dem zumindest die Dauer und der Grad der Arbeitsunfähig-
keit hervorgeht.
Der Therapeut muss das Gesuch um Befreiung spätestens anlässlich 
jener Fortbildungskontrolle stellen, die unmittelbar auf den geltend ge-
machten Befreiungsgrund folgt. Später eingereichte Gesuche können 
nicht berücksichtigt werden.

11.	Erneuerung der Registrierung

Das EMR erneuert die Registrierung jeweils um ein Jahr, sofern der 
Therapeut die Fortbildung gemäss FBO fristgerecht nachgewiesen 
hat und die anderen Registrierungsbedingungen des EMR weiterhin 
erfüllt.

12.	Nichterneuerung der Registrierung

Reicht der Therapeut die Fortbildungsunterlagen nicht rechtzeitig oder 
unvollständig ein oder entspricht die von ihm absolvierte Fortbildung 
nicht der FBO, so wird die Registrierung nicht erneuert und der Name 
des Therapeuten befindet sich ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der Re-
gistrierungsperiode nicht mehr auf der EMR-Liste. Wird die Registrie-
rung nicht erneuert, so kann sich der Therapeut – unter Vorbehalt der 
Reaktivierung gemäss Ziff. 8.5 der AGB – frühestens zwölf Monate 
nach Ablauf der letzten Registrierungsperiode (Enddatum auf der Be-
stätigung der EMR-Registrierung) erneut für die gleiche(n) Methode(n) 
registrieren lassen. Die Einreichung eines Registrierungsgesuchs für 
andere Methoden ist jederzeit möglich.

13.	Inkrafttreten

Diese Fortbildungsordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.
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c)	 Die Tätigkeit des Therapeuten als Lehrperson:
	 Therapeuten, die ihre Tätigkeit als Lehrperson vollständig doku-

mentieren (Ausschreibung, Kursprogramm, Kursinhalt, Kursun-
terlagen etc.), können damit maximal 50 Prozent der geforderten 
Fortbildungsstunden abdecken.

d)	 E-Learning-Programme:
	 E-Learning-Programme können maximal 50 Prozent der gefor-

derten Fortbildungsstunden abdecken, sofern:
-	 das E-Learning-Programm die Kriterien gemäss Anhang 1 der 

FBO erfüllt und
-	 der erfolgreiche Abschluss des E-Learning-Programms sowie 

die dafür benötigte Norm-Stundenzahl durch eine auf den Na-
men des Therapeuten lautende Bestätigung (in der Regel Aus-
druck der Schlussseite) belegt wird.

e)	 Fortbildungskurse durch Privatpersonen:
	 Fortbildungskurse, die von Privatpersonen angeboten werden, 

können zu 100 Prozent an die geforderten Fortbildungsstunden 
angerechnet werden, wenn dafür dem EMR Nachweise gemäss 
Ziff. 8. der FBO vorliegen.

7.	 Einschränkungen

Nicht als Fortbildung akzeptiert werden:
a)	 Kursangebote, welche inhaltlich unseriös sind. Als solche gelten 

insbesondere Kursangebote, die Heilversprechen, Wahrsagerei 
oder Ähnliches beinhalten.

b)	 Kursangebote, welche in ihrer pädagogischen Konzeption nicht 
kohärent sind und/oder sich widersprechen.

c)	 Kurse aus den Bereichen Esoterik, Astrologie, Wellness, Kosme-
tik oder Ähnliches.

d)	 Kursangebote, welche nicht auf eine therapeutische Tätigkeit aus-
gerichtet sind (vgl. Ziff. 5. FBO, Definition einer therapeutischen 
Tätigkeit).

e)	 Therapien oder Therapiekurse, die der Behandlung oder Vorbeu-
gung persönlicher Beschwerden dienen (Eigenbehandlungen).

f)	 Fernunterricht und Selbststudium (Ausnahme: E-Learning ge-
mäss Ziff. 6. d)).

g)	 Tätigkeit des Therapeuten als Supervisor.

h)	 Intervision.

8.	 Nachweis der Fortbildung

Die Fortbildung ist mittels geeigneter Dokumente zu belegen. Aus die-
sen Dokumenten müssen zwingend folgende Angaben hervorgehen:
- 	 Name des Therapeuten
- 	 Name des Referenten
- 	 Kursbezeichnung, genauer Kursinhalt und Kursdauer in Lernstun-

den à 60 Minuten
- 	 Datum der Veranstaltung
- 	 Verantwortlicher Organisator inklusive Kontaktadresse
-	 Ausstellungsdatum der Dokumente
Das Dokument muss vom verantwortlichen Organisator oder vom Re-
ferenten unterzeichnet und nach der Durchführung auf den Namen 
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E-Learning als Fortbildung beim EMR

Vorbemerkung zum E-Learning

Der Begriff E-Learning steht stellvertretend für viele Formen von Lehr- 
und Lernprozessen, die auf verschiedene Weise die Möglichkeiten der 
Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen. Multimediale
Lernprogramme wie Computer Based Training (CBT) und Web Based 
Training (WBT) fallen ebenso darunter wie z. B. virtuelle Klassenzim-
mer oder Videokonferenzen zur Übertragung eines Unterrichts.

Die Gemeinsamkeit aller E-Learning-Programme ist die intensive Aus-
einandersetzung mit der Lehre und dem Lernen. Dies setzt voraus, 
dass ein E-Learning-Angebot gut konzipiert sein muss.

Ein gutes E-Learning-Konzept macht insbesondere Aussagen:

-	 zu den Vermittlungsmethoden (die Form des E-Learnings)
-	 zu den Funktionen des Lernsystems (z.B. die Funktion von Dis-	

kussionsforen als Kommunikationsmöglichkeit oder auch eine ge-
zielte Anwendung)

-	 zu den Unterstützungsmöglichkeiten (Begleiter, Tutoren etc.), zum 
methodischen Konzept der Begleitung und zu den Kompetenzen 
der Begleiter

-	 zur Erreichbarkeit der Begleitung (wie, wer, wann, Umfang etc.)
-	 zu den Lernkontrollen (Selbsttests, Abschlusskontrollen etc.)
-	 zur Möglichkeit des kooperativen Lernens
-	 zu den Lehr-/Lernzielen und den Lehr-/Lerninhalten
-	 zu den Zielgruppen und Teilnahmevoraussetzungen
-	 zum Umfang und Zeitaufwand
-	 zur Technik (inkl. Ausstattung, Anforderungen, evtl. Softwareinstal-

lation, Support etc.)
-	 zu den Kosten und zu rechtlichen Fragen
-	 zu Teilnahme- und Abschlussbestätigungen.

Voraussetzungen zur Berücksichtigung von E-Learning als 
Fortbildung beim EMR

Eine E-Learning-Fortbildungseinheit wird vom EMR als Fortbildung im 
Rahmen der Fortbildungsordnung (FBO) des EMR akzeptiert, sofern 
die folgenden Kriterien vollumfänglich erfüllt sind:

1)	 Der Inhalt des Angebots muss den Bestimmungen der Fortbil-
dungsordnung (FBO) des EMR entsprechen.

2)	 Wissensvermittlung ohne anschliessende Wissensüberprüfung 
wird nicht akzeptiert. Das reine Lesen von Texten oder Betrachten 
von Videos/Filmen ohne anschliessende Wissensüberprüfung gilt 
nicht als E-Learning. 

3)	 Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Angebots muss für den 
Absolventen eine Bestätigung ausgestellt werden. Diese Bestäti-
gung muss mindestens folgende Informationen enthalten:

-	 Thema, Lehrziele und Inhalte des Angebots
-	 Umfang des Angebots, ausgewiesen in Stunden à 60 Minuten
-	 Name des Absolventen
-	 Datum des erfolgreichen Absolvierens des Angebots
-	 Anbieter und verantwortliche Fachperson mit Name, Kontakt-

adresse und Unterschrift.

4)	 Auf Anfrage müssen die vollständigen schriftlichen Angaben des 
Anbieters zum E-Learning-Konzept zugänglich gemacht werden, 
und zwar:

-	 zum Modell, dessen Aufbau und Methodik
-	 zur Begleitung
-	 zu den Lehr- und Lernzielen
-	 zu den Lehr- und Lerninhalten
-	 zur absolvierten Lernkontrolle und die Promotions- bzw. Prü-

fungsregelung.

5)	 Damit das EMR überprüfen kann, ob eine Fortbildungseinheit die 
oben genannten Kriterien erfüllt, muss der Anbieter dem EMR kos-
tenlosen Zugang zur Fortbildungseinheit gewähren.

6)	 Auf Anfrage hin muss der Therapeut dem EMR zudem die voll-
ständigen Kursunterlagen und die Qualifikationsnachweise der 
Verantwortlichen der Fortbildungseinheit zur Verfügung stellen.

Dieser Anhang 1 der Fortbildungsordnung tritt am 1. Januar 2012 in 
Kraft.

November 2011

Anhang 1
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1.	 Allgemeines

Die vorliegende Gebührenordnung (GO) ist ein integrierter Bestandteil 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ErfahrungsMedi-
zinischen Registers (EMR). Das EMR ist eine Abteilung der Eskamed 
AG.

Das EMR finanziert sich über die Gebühren, die der Therapeut dem 
EMR für die Dienstleistungen des EMR bezahlt.

Das EMR stellt die anfallenden Gebühren mittels Einzahlungsschein 
in Rechnung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Alle Registrierungs- 
und Erneuerungsgesuche werden immer erst bearbeitet, nachdem die 
in Rechnung gestellten Gebühren vollständig bezahlt worden sind.

Die Bezahlung hat mit dem vom EMR zugestellten Einzahlungsschein 
zu erfolgen. Checks als Zahlungsmittel können aufgrund der hohen 
Einlösegebühren nicht akzeptiert werden und werden zurückge-
schickt.

Das EMR kann die Registrierung oder deren Erneuerung ablehnen, 
sofern der Therapeut nicht sämtliche ausstehenden Gebühren bezahlt 
hat. Für gewisse Methoden bestehen ergänzende Richtlinien, die in 
Ergänzung zur GO die Details der Gebühren für diese Methoden re-
geln. 

Die Gebühren sind nach Aufwand kalkuliert und wie folgt definiert (alle 
Gebühren inkl. MwSt.):

2.	 Gebühren

2.1	 Registrierungsgesuch

Basisgebühr:	 CHF 	 363.--
Zusätzliche Gebühr pro Methodengruppe 
(inklusive zugehörige Pflicht-Untermethode/n): 	 CHF	 290.--
Bitte beachten Sie dazu die ergänzenden Richtlinien für einzelne Me-
thoden/Methodengruppen.
Zusätzliche Gebühr pro Einzelmethode: 	 CHF	 180.--
Zusätzliche Gebühr pro reglementierte Methode/Methodengruppe 
(inklusive zugehörige Pflicht-Untermethode/n):	 CHF	 60.--
(für Liste reglementierter Methoden/Methodengruppen siehe Anhang 2 
der Methodenliste)

Beispiel 1:
Sie wollen die Methodengruppe TCM (z.B. mit den Untermethoden 
Akupunktur und Moxa) und die Einzelmethode Kneipp-Therapie re
gistrieren:
Basisgebühr: 	 CHF	 363.-- 
plus eine Methodengruppe: 	 CHF	 290.-- 
plus eine zusätzliche Einzelmethode: 	 CHF	 180.-- 
Total:		  CHF	 833.--

Beispiel 2:
Sie wollen die reglementierte Methode Osteopath/in mit Diplom GDK 
registrieren:
Basisgebühr:	 CHF	 363.--
plus eine reglementierte Methode: 	 CHF 	 60.--
Total:  		 CHF	 423.--

 2.2	Jährliche Fortbildungskontrolle

Basisgebühr:	 CHF 	 263.--	
Zusätzliche Gebühr pro Methode/Methodengruppe:	 CHF	 70.--
(gleiche Kosten für Methodengruppe und Einzelmethoden; in der Ge-
bühr enthalten sind auch alle Untermethoden einer Methodengruppe)

Beispiel:
Sie haben zwei Methoden registriert (eine Methodengruppe und eine 
Einzelmethode oder zwei Einzelmethoden):
Basisgebühr: 	 CHF 	 263.--
plus zwei Methoden à CHF 70.--: 	 CHF 	 140.--
Total:		  CHF 	 403.-- 

2.3	 Registrierungsgesuche bereits registrierter Therapeuten für  
weitere Methoden

Gebühr pro Methodengruppe: 	 CHF	 290.--
Gebühr pro Einzelmethode: 	 CHF	 180.--
Gebühr pro reglementierte Methode/Methodengruppe:	CHF	 60.--
(für Liste reglementierter Methoden/Methodengruppen siehe Anhang 2
der Methodenliste)

2.4	 Andere Gebühren

Aufforderung zum Einreichen der Fortbildungs-
unterlagen:	 kostenlos
Aufforderung zur Vervollständigung der Gesuche:  	 kostenlos
Reaktivierungsgebühr: 	 CHF	 100.--

2.5	 Rekurse

Erste Instanz, eine Methode: 	 CHF	 500.--
Jede weitere Methode zusätzlich: 	 CHF	 250.--

Zweite Instanz, eine Methode: 	 CHF	1’000.--
Jede weitere Methode zusätzlich:	 CHF	 500.--

3.	 Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011
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1.	 Allgemeines

Das vorliegende Rekursreglement (RR) ist ein integrierter Bestandteil 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ErfahrungsMedi-
zinischen Registers (EMR). Das EMR ist eine Abteilung der Eskamed 
AG.

Das Verhältnis zwischen dem Therapeuten und dem EMR untersteht 
dem Privatrecht. Dass das EMR dem Therapeuten ein internes Verfah-
ren zur Überprüfung eines Entscheids zur Verfügung stellt, beruht auf 
dem freiwilligen Entscheid des EMR. Beim Rekursverfahren gemäss 
diesem Rekursreglement handelt es sich daher nicht um ein Schieds-
verfahren, das ein Verfahren vor staatlichen Gerichten ausschliesst.

Mit dem Rekursverfahren gemäss diesem Rekursreglement wird dem 
Therapeuten die Möglichkeit gegeben, einen Entscheid des EMR 
durch zwei Fachgremien überprüfen zu lassen.

2.	 Geltungsbereich

Das Rekursverfahren ist freiwillig.

Entschliesst sich ein Therapeut für ein Rekursverfahren, so regelt das 
vorliegende Rekursreglement dieses Verfahren vor beiden Rekursin-
stanzen.

3.	 Rekurs

Gegen einen Entscheid des EMR kann der Therapeut schriftlich und 
begründet Rekurs erheben. Betrifft ein Rekurs die Registrierung ei-
ner weiteren Methode oder die Erneuerung einer Registrierung, so 
können in diesem Rekurs die vorangegangenen Entscheide des EMR 
nicht mehr in Frage gestellt werden.

4.	 Rekursinstanzen

Erste Rekursinstanz ist die Task-Force des EMR. Gegen einen Ent-
scheid der Task-Force kann der Therapeut beim Fachbeirat des EMR 
(zweite Rekursinstanz) Rekurs einlegen. Die Rekursinstanzen können 
für die Behandlung des Rekurses einen Ausschuss von mindestens 
drei Personen bilden. Ein Mitglied beider Gremien (Task-Force und 
Fachbeirat) kann nicht zweimal in der gleichen Sache entscheiden.

5.	 Rekursfrist und Inhalt der Rekursschrift

Die Rekursschrift ist innert 30 Tagen nach Erhalt des Entscheids des 
EMR in deutscher oder französischer Sprache schriftlich und begrün-
det beim EMR einzureichen. Die Rekursfrist ist nicht erstreckbar.

Die Rekursschrift muss die Nennung der angerufenen Rekursinstanz, 
ein klar umschriebenes Begehren, eine Begründung mit Angabe der 
Tatsachen und Beweismittel sowie die Unterschrift des Therapeuten 
oder der ihn vertretenden, schriftlich bevollmächtigten Person enthal-
ten. Die Rekursinstanz weist unklare, unvollständige, ehrverletzende 
oder anstössige Rekursschriften zur Verbesserung zurück und setzt 
dem Therapeuten eine einmalige Nachfrist von 15 Tagen zur Verbes-
serung der Rekursschrift. Die Nachfrist wird mit dem Hinweis verbun-
den, dass auf den Rekurs nicht eingetreten wird, sofern der Therapeut 
die Nachfrist unbenutzt verstreichen lässt.

6.	 Neue Begehren und Tatsachen

Der Therapeut kann seine Begehren, die er beim Registrierungs- oder 
Erneuerungsgesuch beim EMR zur Sache gestellt hat, zwar ein-
schränken, nicht aber ausdehnen oder inhaltlich verändern. Er kann 
neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel bis zur Behand-
lung durch die jeweilige Rekursinstanz vorbringen.

7.	 Verfahren / Beweismittel

Das EMR steht den Rekursinstanzen als Sekretariat und allgemeine 
Dienstleistungsstelle zur Verfügung. Das EMR führt für die Rekursins-
tanzen die Korrespondenz im Zusammenhang mit den Rekursverfah-
ren. Das EMR hat in den Rekursinstanzen kein Stimmrecht.

Die Rekursinstanzen entscheiden in der Regel allein aufgrund der 
Akten. Über das Einholen zusätzlicher Beweismittel entscheidet die 
Rekursinstanz jeweils in freiem Ermessen. Es besteht kein Recht auf 
Akteneinsicht.

8.	 Aufschiebende Wirkung

Der Lauf der Rekursfrist und die Einreichung des Rekurses haben auf-
schiebende Wirkung. In schwerwiegenden Fällen kann das EMR die 
aufschiebende Wirkung entziehen. Von der jeweiligen Rekursinstanz 
kann die aufschiebende Wirkung aus wichtigen Gründen ganz oder 
teilweise aufgehoben werden. 
Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

- 	 die offensichtliche Unzulässigkeit und Aussichtslosigkeit eines Rekur-
ses;

- 	 ein öffentliches Interesse, das nur durch die Nichtregistrierung ei-
nes Therapeuten bzw. durch die sofortige Nichterneuerung einer 
Registrierung gewahrt werden kann.

Der Rekurs selbst wird – auch wenn die aufschiebende Wirkung auf-
gehoben wird – gemäss dem Rekursreglement weiter behandelt.

Die aufschiebende Wirkung befreit den Therapeuten nicht davon, 
auch während des Rekursverfahrens die gemäss Fortbildungsord-
nung vorgeschriebene Fortbildung zu absolvieren, zu belegen und die 
entsprechenden Gebühren zu bezahlen.

9.	 Entscheid, Mitteilung des Entscheids

Die Rekursinstanzen überprüfen ausschliesslich, ob aufgrund des Ge-
suchs des Therapeuten die Registrierungsbedingungen und/oder die 
Bedingungen der Fortbildungsordnung erfüllt sind. Für die Rekursins-
tanzen ist der Sachverhalt zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs 
durch den Therapeuten massgebend. Tatsachen, die sich nach diesem 
Zeitpunkt verwirklicht haben (z.B. nachträglich abgeschlossene Ausbil-
dungen etc.) werden von den Rekursinstanzen nicht berücksichtigt.

Die Rekursinstanzen entscheiden mit einfachem Mehr.

Erachtet die Rekursinstanz einen Rekurs als begründet, so gibt sie 
gegenüber dem EMR die Empfehlung ab, den Therapeuten für eine 
oder mehrere Methoden zu registrieren oder die Registrierung zu 
erneuern. Das EMR befolgt diese Empfehlung, sofern dies mit den 
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Interessen des EMR zu vereinbaren ist.
Der ablehnende Entscheid der Rekursinstanz oder die Empfehlung 
der Rekursinstanz an das EMR wird dem Therapeuten schriftlich, in 
deutscher Sprache und eingeschrieben mitgeteilt.

10.	Rekursgebühren, Verfahrenskosten

Die Rekursgebühren richten sich nach der jeweils gültigen Gebüh-
renordnung des EMR. Die Rekursinstanz fordert nach Eingang der 
Rekursschrift die Gebühren beim Therapeuten unter Fristansetzung 
ein. Werden die Gebühren nicht innert Frist bezahlt, so gilt der Rekurs 
als zurückgezogen.

Die Rekursgebühren gemäss Gebührenordnung werden nur zurück-
erstattet, wenn die Rekursinstanz den Rekurs als begründet erachtet 
und in ihrer Empfehlung an das EMR festhält, dass das EMR einen of-
fensichtlichen Fehlentscheid getroffen hat oder das EMR die Empfeh-
lung der Rekursinstanz nicht befolgt. Das EMR übernimmt in keinem 
Fall Kosten (Parteientschädigungen, Verdienstausfälle etc.), welche 
einem Therapeuten im Zusammenhang mit einem Rekurs entstehen.

11.	Gerichtsstand

Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Rekursre-
glement sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte des Kantons 
Basel-Stadt zuständig.

12.	Inkrafttreten

Dieses Rekursreglement tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und gilt für 
alle Rekurse, die nach diesem Datum eingereicht werden.
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